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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den  
datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils  
von Ihnen beantragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen.

1.   Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich  
und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
0711 127-0
0711 127-43544
kontakt@LBBW.de 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
Landesbank Baden-Württemberg
Datenschutzbeauftragter
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
0711 127-0
datenschutz@LBBW.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten.  
Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten,  
die wir von anderen Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe (SFG)¹ oder von sonstigen Dritten (z. B. der SCHUFA) 
zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten 
Einwilligung) erhalten haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen 
Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise 
gewonnen haben und verarbeiten dürfen. 
Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (z. B. Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und 
Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und Authentifikationsdaten (z. B. Unterschrift probe). Darüber 
hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer 
ver traglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr), Kreditrahmen, Produktdaten (z. B. Einlagen-, Kredit- 
und Depot geschäft), Informationen über Ihre finanzielle Situation (Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten, Herkunft von 
Vermögenswerten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), Dokumentationsdaten (z. B. Geeignetheitserklärung), 
Regis terdaten, Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer  
Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien 
vergleichbare Daten sein.
1 Unsere Verbundpartner finden Sie auch unter www.LBBW.de/rechtlichehinweise

3.  Wofür verarbeiten wir Ihre Daten  
(Zweck der Verarbeitung) und auf  
welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

3.1   Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung und Vermittlung von Bank geschäften, 
Finanzdienstleistungen sowie Versicherungs- und Immobiliengeschäften, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge 
oder vorvertraglichen Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung 
eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten.
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. Konto, Kredit, Bausparen, 
Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und 
-betreuung sowie die Durchführung von Transaktionen umfassen.
Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäfts-
bedingungen entnehmen.

3.2  Im Rahmen der Interessenabwägung  
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter 
Interessen von uns oder Dritten. Beispiele:
●  Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken und 

des Bedarfs beim Pfändungsschutzkonto oder Basiskonto;
● Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
● Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
● Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
● Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Bank;
● Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
●  Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und 

Einzahlungen z. B. an Geldautomaten. Sie dienen damit dem Schutz von Kunden und Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung 
des Hausrechts;

● Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
● Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;
● Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

3.3   Aufgrund Ihrer Einwilligung  
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Weitergabe von 
Daten im Verbund2, Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser 
Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch 
für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise die SCHUFA-Klausel – vor der Geltung der DSGVO, 
also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon 
nicht betroffen.
2 Unsere Verbundpartner finden Sie auch unter www.LBBW.de/rechtlichehinweise
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3.4  Aufgrund gesetzlicher Vorgaben  
(Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Bank diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Kredit-
wesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben  
(z. B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt  
für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie die nach dem Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg zuständige 
Aufsichts behörde). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die  
Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.

4. Wer bekommt meine Daten? Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten 
Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, 
Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing. 
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Bank ist zunächst zu beachten, dass wir nach den zwischen 
Ihnen und uns vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen 
und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen wir nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Bankauskunft 
befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein:
●  Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 

Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder 
behördlichen Verpflichtung.

●  Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag: z. B. Korrespondenz-Institute, 
Depotbanken, Börsen, Auskunfteien).

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben 
bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben.

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, 
was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere 
Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäsche gesetz (GwG) und 
dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation 
betragen zwei bis zehn Jahre.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. B. nach den §§ 195 ff.  
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen 
können.

6.  Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit 
dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie 
uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO  
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).

8.  Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung  
von Daten?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für 
Be grün dung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages 
ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. 
Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung der Geschäfts-
beziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Ihren Geburtsort, Ihr 
Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung 
nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie 
uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte 
Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.

9.  Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungs
findung im Einzelfall?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungs-
findung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert 
informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

10.  Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung 
(Scoring) genutzt?

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling).  
Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:
●  Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus finanzierung  

und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) 
vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich auch Ihrem Schutz.

●  Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese 
ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

●  Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir für Privatkunden das Scoring bzw. für Firmenkunden das 
Rating. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß 
nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlich-
keiten, Beruf, Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Zahlungsverhalten (z. B. Kontoumsätze, Salden), Erfahrungen aus der 
bisherigen Geschäftsverbindung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie Informationen von Kreditauskunfteien 
einfließen. Bei Firmenkunden fließen zusätzlich weitere Daten mit ein, wie Branche, Jahresergebnisse sowie Vermögens-
verhältnisse. Das Scoring und das Rating beruhen beide auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten 
Verfahren. Die errechneten Scorewerte und Bonitätsnoten unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung im Rahmen von 
Produktabschlüssen und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein.
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1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von  
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer  
Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung  
oder für Werbezwecke einsetzen. 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,  
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personen-
bezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
0711 127-0
0711 127-43544
kontakt@LBBW.de

Information über Ihr  
Widerspruchsrecht nach  
Art. 21 Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO).
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Information gem. Art. 14 EUDSGVO über die  
infoscore Consumer Data GmbH (»ICD«).

1. Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abtei-
lung Datenschutz, oder per E-Mail unter: datenschutz@arvato-infoscore.de erreichbar.

2. Zwecke der Datenverarbeitung der ICD
Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern In-
formationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen 
sowie zur Prüfung der postalischen Erreichbarkeit von Personen zu geben. Hierzu werden 
auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte errechnet und übermittelt. Solche Auskünfte 
sind notwendig und erlaubt, um das Zahlungsausfallrisiko z. B. bei einer Kreditvergabe, beim 
Rechnungskauf oder bei Abschluss eines Versicherungsvertrages vorab einschätzen zu 
 können. Die Datenverarbeitung und die darauf basierenden Auskunftserteilungen der ICD 
dienen gleichzeitig der Bewahrung der Auskunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten 
und schützen Verbraucher gleichzeitig vor der Gefahr der übermäßigen Verschuldung. Die 
Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Identitätsprüfung, Betrugsprävention, 
 Anschriftenermittlung, Risikosteuerung, zur Festlegung von Zahlarten oder Konditionen 
 sowie zur Tarifierung.

3. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD
Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbeitung der Daten durch die ICD erfolgt auf Basis einer 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a i.V.m. Art. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berech-
tigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern die Inter-
essen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
 Daten erfordern, nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen 
nur dann zur Verfügung, wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder von den Ver-
tragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und 
eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist 
insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z. B. 
Rechnungskauf, Kreditvergabe, Abschluss eines Mobilfunk-, Festnetz- oder Versicherungs-
vertrages).

4. Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD
Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname(n), Geburtsdatum, 
Anschrift(en), Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse(n)), Informationen zum vertragswidrigen 
Zahlungsverhalten (siehe auch Ziff. 5), zu Schuldnerverzeichniseintragungen, (Privat-)Insol-
venzverfahren und zur postalischen (Nicht-)Erreichbarkeit sowie entsprechende Scorewerte 
verarbeitet bzw. gespeichert.

5. Herkunft der Daten der ICD
Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröffentlichungen sowie den 
Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstreckungsgerichten geführt werden. 
Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern der ICD über vertragswidriges Zahlungs-
verhalten basierend auf gerichtlichen sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. 
 Darüber hinaus werden personenbezogene Daten (s. Nr. 4) aus den Anfragen von Vertrags-
partnern der ICD gespeichert.

6. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der ICD
Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbesondere Unterneh-
men, die ein wirtschaftliches Risiko tragen und ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum, 
in Großbritannien und in der Schweiz haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um 
Versandhandels- bzw. eCommerce-, Telekommunikations- und Versicherungsunternehmen, 
Finanzdienstleister (z. B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversorgungs- und Dienst-
leistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den Vertragspartnern der ICD Unter-
nehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen, 
Rechtsanwälte sowie Adressdienstleister.

7. Dauer der Datenspeicherung der ICD
Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit, nämlich  solange, 
wie deren Speicherung i. S. d. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO notwendig ist.
Die bei der ICD zur Anwendung kommenden Prüf- und Löschfristen entsprechen einer 
Selbstverpflichtung (Code of Conduct) der im Verband Die Wirtschaftsauskunfteien e. V. zu-
sammengeschlossenen Auskunfteiunternehmen.
●  Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert, solange 

deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; die Erforderlichkeit der fortwährenden 
Speicherung wird jeweils taggenau nach drei Jahren überprüft. Wird der Ausgleich der 
Forderung bekannt gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten tag-
genau drei Jahre danach.

●  Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte (Ein-
tragungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO) werden taggenau nach drei Jahren 
gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine Löschung durch das zentrale Voll-
streckungsgericht nachgewiesen wird.

●  Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren 
werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder nach Ertei-
lung oder Versagung der Restschuldbefreiung gelöscht.

●  Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Auf-
hebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuldbefreiung 
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.

●  Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren gelöscht.
●  Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der 

Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie 
taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende 
Speicherung erforderlich ist.

8. Betroffenenrechte gegenüber der ICD
Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 
 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Darüber 
 hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde – Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, 
Königstr. 10 a, 70173 Stuttgart – zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber 
dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die 
bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt 
nicht die Recht mäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus 
der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, gegenüber der ICD  
widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespeichert und an wen sie 
welche Daten übermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das gerne im Rahmen einer – unentgelt-
lichen – schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeu-
tige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch des 
Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die ICD folgende Angaben von Ihnen: 
Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum, Aktuelle Anschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre (dies dient der Voll-
ständigkeit der zu erteilenden Auskunft). 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises beifügen, erleichtern Sie der 
ICD die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können 
die Selbstauskunft auch via Internet unter https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/
selbstauskunft/selbstauskunft-anfordern.html beantragen.

9. Profilbildung/Profiling/Scoring
Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring der ICD 
wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose ins-
besondere über Zahlungswahrscheinlichkeiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf Basis 
der zu einer betroffenen Person bei der ICD gespeicherten Informa tionen. Anhand dieser 
Daten, von adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis mathema-
tisch-statistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logistischen Regression) eine Zuordnung 
zu Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches Zahlungsverhalten aufwiesen.
Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei nicht jede Daten-
art auch in jede einzelne Berechnung mit einfließt: Daten zum vertragswidrigen Zahlungsver-
halten (siehe Nrn. 4 u. 5), zu Schuldnerverzeichnis-Eintragungen und Insolvenzverfahren 
(siehe Nrn. 4 u. 5), Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene Daten (Bekanntsein 
des Namens bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen im Haushalt 
(Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten (Informationen zu vertrags-
widrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnumfeld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von 
Vertragspartnern der ICD.
Besondere Kategorien von Daten i. S. d. Art. 9 DSGVO (z. B. Angaben zur Staatsangehörig-
keit, ethnischen Herkunft oder zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden von der 
ICD weder gespeichert noch bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten berücksich-
tigt. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DSGVO, also z. B. die Einsichtnahme 
in die bei der ICD gespeicherten Informationen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen Einfluss auf 
das Scoring.
Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Rechtsgeschäfts oder 
dessen Rahmenbedingungen (wie z. B. angebotene Zahlarten), sie unterstützt die ihr an-
geschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Informationen bei der diesbezüglichen 
Entscheidungsfindung. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie 
die darauf basierende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäftspartner.
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1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Daten
schutzbeauftragten 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Telefon 0611 92780. Der betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung  
Datenschutz, oder per E-Mail unter datenschutz@schufa.de erreichbar.

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA 
oder einem Dritten verfolgt werden
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informati-
onen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu ge-
ben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informationen 
nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dar-
gelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Inter essen zulässig ist. Das be-
rechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfall-
risiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor 
Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch 
Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten 
erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, 
Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung 
sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Da-
tenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DSGVO informieren.

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit 
gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilli-
gungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung 
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen 
Daten.

2.3 Herkunft der Daten
Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirt-
schaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein ent-
sprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission exis tiert) ansässige 
Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko 
tragen (z. B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und 
Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten 
Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, 
 e-Commerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, 
Ver sicherungs- oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen 
aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekannt-
machungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, 
Zahlungsverhalten und Vertragstreue)
–  Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag 

beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften
–  Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines  

Geschäftes (z. B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basis-
konten)

–  Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forde-
rungen sowie deren Erledigung

–  Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigem betrügerischem Verhalten wie Identi-
täts- oder Bonitätstäuschungen

–  Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen
– Scorewerte

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Dritt-
ländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 
Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können 
externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DSGVO sowie externe und interne 
 SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen 
staatlicher Stellen.

2.6 Dauer der Datenspeicherung
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. Maßgeb-
liches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Für eine Prüfung der 
Erforderlichkeit der weiteren Speicherung bzw. die Löschung personen bezogener Daten hat 
die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von 
personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon ab-
weichend werden z. B. gelöscht:
–  Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau.
–  Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit begründe-

te Forderung dokumentiert werden (z. B. Girokonten, Kreditkarten, Telekommunikations-
konten oder Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die Evidenzprüfung 
gesetzlich vorgesehen ist (z. B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) sowie Bürgschaften 
und Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der 
Beendigung.

–  Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei 
Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn der SCHUFA eine Löschung durch das zentrale 
Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird.

–  Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren 
taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Rest-
schuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine frühere 
Löschung erfolgen.

–  Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrags mangels Masse, die Aufhebung 
der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuldbefreiung taggenau 
nach drei Jahren.

–  Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach er-
folgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. 
Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine 
länger währende Speicherung erforderlich ist.

3. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach  
Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung 
nach Art. 17 DSGVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 
 DSGVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden Service-
Center eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, 
Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter 0611 92780 und über ein Internet-Formular 
unter www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für 
die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Datenschutzbeauftragten, zu 
wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
 widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus 
der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, wider sprochen werden. 
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln.

4. Profilbildung (Scoring)
Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring wird 
anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Pro-
gnose über zukünftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der 
SCHUFA grundsätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA gespei-
cherten Informationen, die auch in der Auskunft nach Art. 15 DSGVO ausgewiesen werden. 
Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 BDSG. 
Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu statistischen 
Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete 
Verfahren wird als »logistische Regression« bezeichnet und ist eine fundierte, seit langem 
praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlich-
keiten. Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung verwendet, 
wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Scoreberechnung mit einfließt: allgemeine 
Daten (z. B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter An-
schriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge 
Kredithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante 
Informationen vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert noch bei der 
Berechnung von Scorewerten berücksichtigt, z. B. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder 
besondere Kategorien personenbezogener Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu 
politischen oder religiösen Einstellungen nach Art. 9 DSGVO. Auch die Geltend machung von 
Rechten nach der DSGVO, also z. B. die Einsichtnahme in die bei der SCHUFA gespeicher-
ten Informationen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen Einfluss auf die Scoreberechnung. 
Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsfindung 
und gehen dort in das Risikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser über zahl-
reiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag – verfügt. Dies gilt 
selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen und 
Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender Grund,  
einen Vertragsabschluss abzulehnen.
Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sach-
verhalte sind unter www.scoring-wissen.de erhältlich.

SCHUFAInformation  
nach Art. 14 DSGVO.
Fassung: 1. September 2017
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1. Allgemeine Hinweise
1.1 Geben Sie Ihre Kreditkartendaten nur bei Händlern an, die Ihnen absolut 
vertrauenswürdig erscheinen.
1.2 Achten Sie darauf, dass die Daten ausschließlich verschlüsselt übertragen 
werden. Dies erkennen Sie daran, dass die Internetadresse mit »https« beginnt.
1.3 Als Sicherheit bieten Händler das sogenannte 3D-Secure-Verfahren an (auch 
»Visa Secure« bzw. »Mastercard Identity Check™« genannt). Ob ein Händler 
 hieran teilnimmt, können Sie der jeweiligen Bestellseite entnehmen.
1.4 Ihre Kreditkarte ist für den Einsatz im Internet ausgestattet. Der allgemeine 
Verfügungsrahmen Ihrer Kreditkarte gilt auch für Einkäufe im Internet. Sie  können 
den Verfügungsrahmen nach Ihren Wünschen absenken lassen. Auch können Sie 
Ihre Kreditkarte für Internetzahlungen deaktivieren lassen. Zu den vorgenannten 
Fällen wenden Sie sich bitte an den BW-Bank Karten-Service.

2. Durchführen einer Transaktion
2.1 Um eine Transaktion durchzuführen, werden während des Kaufprozesses im 
Internet die Daten Ihrer Kredit karte abgefragt. Bitte achten Sie darauf, dass Sie 
diese nur in einer sicheren Umgebung eingeben (siehe Punkt 1). Andernfalls be-
steht ein erhöhtes Risiko bei der Über mittlung Ihrer Daten.
2.2 Unterstützt ein Händler das 3D-Secure-Verfahren, ist es erforderlich, dass Ihre 
Kreditkarte ebenfalls hierfür akti  viert ist. Falls noch nicht geschehen, registrieren Sie 
sich bitte für die BW-Secure App oder SMS-mTAN mit 3D-Secure-Verfahren über 
die spezielle Internetseite Ihrer BW-Bank (https://sicheres- bezahlen.bw-bank.de). 
Sofern Sie sich nicht registrieren, kann die Transaktion nicht durchgeführt werden.
2.3 Die Genehmigung der Zahlung erfolgt mit Angabe der Kartendaten bzw. 
Auslösung der Zahlung über das 3D-Secure-Verfahren. Mit diesem Schritt ist die 
Zahlung über Ihre Kreditkarte abgeschlossen.

3. Achten Sie auf Auffälligkeiten
3.1 Kommt Ihnen im Bestellprozess etwas ungewöhnlich vor oder vermuten Sie 
den Missbrauch Ihrer Daten, kontak tieren Sie bitte umgehend den BW-Bank Kar-
ten-Service. Die Rufnummer finden Sie u. a. auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte.
3.2 Bei Umsatzreklamationen wenden Sie sich bitte schriftlich an den BW-Bank 
Karten-Service. Die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrer Kreditkartenabrechnung. 
Sie werden sodann schriftlich über die weitere Bearbeitung informiert. Je nach 
Fall wird von Ihrer BW-Bank eine Rückbuchung mit Gutschrift vorgenommen 
oder weitere Unterlagen (Belege etc.) von Ihnen angefordert. Die BW-Bank wird 
in Abstimmung mit Ihnen weitere Maßnahmen zur Sicherung Ihrer Kreditkarte 
ergreifen, z. B. die Sperrung der Karte oder Neuversand einer Karte.
3.3 Vorsicht vor Phishing
Es kommt vor, dass Betrüger E-Mails mit Links versenden oder Werbeanzeigen 
bei Suchdiensten schalten. Diese sehen aus wie von der BW-Bank versendet 
oder geschaltet, enthaltene Links führen aber auf Internetseiten der Betrüger. 
Achten Sie immer darauf, dass die Internetseite die Adresse »www.bw-bank.de« 
am Ende enthält. Es muss immer ein Punkt vor »bw-bank.de« stehen, damit es 
eine offizielle Seite der BW-Bank ist. Gültig sind beispielsweise auch »sicheres-
bezahlen.bw-bank.de« oder »kso.bw-bank.de«. 
Geben Sie nur dann Daten ein, wenn Sie  sicher sind auf einer Internetseite der 
BW-Bank zu sein. Optik und Inhalte werden von den Betrügern imitiert und nur 
die gültige Internetadresse in der Adresszeile Ihres Browsers bietet Sicherheit. 
Wenn Sie nicht sicher sind, geben Sie keine  Daten ein (!) und wenden Sie sich 
direkt an den Kundenservice der BW-Bank.

4. Präventivmaßnahmen beim Einsatz Ihrer Karte
4.1 Die BW-Bank ist berechtigt, die Kreditkarte bei Vorliegen der in den Karten-
bedingungen genannten Voraussetzungen zu sperren oder eine bestimmte 
Transaktion aufgrund von Sicherheitsbedenken abzulehnen. Diese Maßnahmen 
verhindern Betrug und dienen Ihrem Schutz.
4.2 Über eine Sperre werden Sie von der BW-Bank unverzüglich telefonisch 
oder schriftlich informiert.
4.3 Für Informationen hierzu steht Ihnen der BW-Bank Karten-Service zur Verfü-
gung. Dort können Sie zudem die Aufhebung der Sperre beantragen bzw. klären, 
warum es zur Ablehnung einer Transaktion kam. Sollten wir Sie durch unsere 
Maßnahme in Ihrem Einkauf behindert haben, können Ihnen unsere Mitarbeiter 
hierzu weiterhelfen.

5. Verlust der personalisierten SicherheitsBerechtigungsnachweise
Wenn Ihr Passwort oder Ihre Zahlungsdaten (Kreditkartennummer, Prüfziffer, 
Gültigkeitsdatum) ausgespäht worden oder in falsche Hände geraten sind, wen-
den Sie sich unverzüglich an den BW-Bank Karten-Service. Dies gilt auch für 
Vorfälle während eines Zahlungsvorgangs oder in sozialen Medien (z. B. Anfrage 
nach Ihren Zahlungsdaten).

6. Betrugsfall
6.1 Informieren Sie bitte umgehend telefonisch den BW-Bank Karten-Service, 
wenn Sie vermuten, dass unbefugte Personen im Besitz Ihrer persönlichen 
 Kreditkartendaten sind.
6.2 Wir stimmen mit Ihnen ab, ob die Sperrung Ihrer Kreditkarte erforderlich ist.
6.3 Sofern betrügerische Transaktionen mit Ihrer BW-Bank Kreditkarte erkannt 
werden, werden Sie durch die BW-Bank umgehend hierüber informiert.

7. Schutz Ihrer Daten
7.1 Passwörter, persönliche Angaben und sonstige vertrauliche Daten gehören 
nur Ihnen und müssen vor dem Zugriff Fremder geschützt werden. Auch Ihr 
Kunden berater kennt diese vertraulichen Informationen nicht und wird diese 
nicht von Ihnen erfragen.
7.2 Bei der Registrierung oder Neuregistrierung für das sichere Zahlverfahren 
3D-Secure (»Visa Secure« oder »Mastercard Identity Check™«) werden Sie von 
Ihrer BW-Bank über den genauen Ablauf und die Voraussetzungen einer Zah-
lung nach diesem Verfahren informiert. Achten Sie bei der Registrierung oder 
Neuregistrierung darauf, dass diese im sicheren technischen Umfeld Ihrer BW-
Bank erfolgt (https://sicheres-bezahlen.bw-bank.de).
7.3 Die BW-Bank setzt nur sichere und zertifizierte Hard- und Software ein. Ach-
ten Sie darauf, dass Sie ggf. Apps, die Sie von der BW-Bank zur Verfügung ge-
stellt bekommen, über einen sicheren Download beziehen (Apple Store, Google 
Play Store etc.). Nur diese Programme sind geprüft und sicher. Genaue Hinweise 
erhalten Sie bei der Registrierung zum jeweiligen Verfahren.
7.4 Um die Kreditkarte für Zahlungen im Internet sicher verwenden zu können, 
achten Sie bitte auf eine sichere IT-Umgebung auf Ihrem Computer. Dazu gehören
●  ein aktuelles Antivirenprogramm,
● eine konfigurierte Firewall,
●  ein aktuelles Betriebssystem mit allen Sicherheitsupdates,
●  eine sichere (verschlüsselte) Verbindung zur aufgerufenen Website (diese 

erkennen Sie am Schlosssymbol in Ihrem Browser sowie daran, dass die 
 Internetadresse mit »https« beginnt) und

●  eine sichere Verbindung zum Internet (unverschlüsselte WLAN-Verbindun gen 
an öffentlichen Plätzen können von Angreifern kompromittiert werden). 

Hinweis: Auch die korrekte Schreibweise der URL in der Adresszeile im Browser 
ist wichtig. Betrüger können sich Tippfehler zunutze machen, um Sie auf eine 
ähnliche Seite umzuleiten, wenn Sie Ihre Zahlungsdaten (Kreditkartennummer, 
Prüfziffer, Gültigkeitsdatum) eingeben.
7.5 Laden Sie Dateien und Programme aus dem Internet nur von vertrauens-
würdigen Seiten und nur, wenn Sie mit hinreichender Sicherheit feststellen kön-
nen, dass die Software echt ist und nicht manipuliert wurde.
7.6 Geben Sie Ihre Zahlungsdaten (Kreditkartennummer, Prüfziffer, Gültigkeits-
datum) nicht auf unbekannten oder nicht vertrauenswürdigen Seiten ein.

8. Regelmäßige Informationen
Die BW-Bank wird Sie über Änderungen im Internet zahlungsverkehr oder wei-
tere Sicherheitshinweise nur über einen gesicherten Kommunikationsweg infor-
mieren. Dazu zählen Ihr elektronisches Postfach im BW Online-Banking oder im 
BW Kartenservice Online, eine gesicherte Website wie »www.bw-bank.de«, 
Nachrichten am Kontoauszugsdrucker oder der Postweg. Andere Nachrichten 
sind in der Regel nicht vertrauenswürdig. Wenn Ihnen eine Nachricht verdächtig 
vorkommt, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem BW-Bank Karten-Service in 
Verbindung.

Sicheres Bezahlen im Internet. 
Fassung: Dezember 2021
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Gegenstand
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln das Verhältnis zwischen der Baden-
Württembergischen Bank (nachfolgend als »Bank« bezeichnet) und dem Karten-
inhaber im Zusammenhang mit der Nutzung des BW-Secure-Verfahrens. Bei 
Nutzung des BW-Secure-Verfahrens hat der Kunde die Wahl zwischen der Mobile 
App »BW-Secure« (nachfolgend »BW-Secure-App« genannt) und dem SMS-
mTAN-Verfahren mit statischem Passwort (nachfolgend »SMS-mTAN« genannt). 
Beide Techniken beinhalten das 3D-Secure-Verfahren. Die vorliegenden Bedin-
gungen gelten in Ergänzung zu den übrigen für das Kredit-/Debitkartenverhältnis 
zwischen der Bank und dem Karteninhaber vereinbarten Bedingungen.

3D-Secure ist ein international anerkannter Standard für die Identifikation von 
Karteninhabern bei Kredit-/Debitkartenzahlungen im Internet (nachfolgend als 
»Transaktion/-en« bezeichnet). Das Verfahren wird von Mastercard als »Master-
card® Identity Check™« und von Visa als »Visa Secure« betrieben. Die BW-Se-
cure-App und das SMS-mTAN-Verfahren beinhalten diesen 3D-Secure-Standard 
für die Freigabe von Kredit-/Debitkartenzahlungen im Internet. Darüber hinaus 
wird die BW-Secure-App und die SMS-mTAN für die Identifikation des Karten-
inhabers bei Online-Mitteilungen und Aufträgen des Karteninhabers an die Bank 
(nachfolgend als »Vorgänge« bezeichnet) eingesetzt. Informationen über die 
Handhabung von 3D-Secure finden Sie im Internet unter  https://www.bw-bank.de.

1. Registrierung für das BWSecureVerfahren
Wenn der Karteninhaber sich nicht gem. den nachfolgenden Ziffern für das BW-
Secure-Verfahren – entweder über die BW-Secure-App oder SMS-mTAN – regis-
triert, können Transaktionen bei Händlern, die 3D-Secure fordern, nicht durchge-
führt werden. Gleiches gilt für Vorgänge, die eine Identifikation des Karteninhabers 
erfordern. Die Registrierung für das BW-Secure-Verfahren erfolgt durch Anmel-
dung auf der Webseite https://sicheres-bezahlen.bw-bank.de/.

1.1 BW-Secure-App:
Für die Registrierung benötigt der Karteninhaber einen sog. Aktivierungscode 
(BW-Secure-ID), der ihm auf einem sicheren Weg, z. B. per Post, bereitgestellt 
wird und auf der  Kredit-/Debitkartenabrechnung vorhanden ist. Mit diesem Code 
belegt er eindeutig seine Identität. Im Rahmen der Regis trierung über die oben 
unter 1. genannte Webseite lädt der Karteninhaber die BW-Secure-App auf sein 
Smartphone, Tablet etc. (nachfolgend »Mobilgerät« genannt) herunter und 
 verbindet diese durch Scannen des bei der Registrierung angezeigten QR-
Codes mit seiner Kredit-/Debitkartennummer. Bei künftigen 3D-Secure-Transak-
tionen erhält der Karteninhaber auf seinem Mobilgerät die Aufforderung, die 
Transaktion freizugeben oder abzulehnen. Gleiches gilt für Vorgänge, die eine 
Identifikation des Karteninhabers erfordern. Wenn der Karteninhaber die 
 BW-Secure-App nutzt und sein Mobilgerät wechselt, muss er die vorbeschrie-
bene Registrierung mit dem neuen Gerät erneut durchführen. Er kann das neue 
Gerät über die  Geräteverwaltung im BW-Secure Portal hinzufügen und alte Ge-
räte löschen. Es können maximal 5 Geräte gleichzeitig für eine Kredit-/Debitkarte 
aktiviert werden. Die Deaktivierung des BW-Secure-Verfahrens für eine regis-
trierte Kredit-/Debitkarte erfolgt durch die Löschung aller aktivierten Geräte bei 
Nutzung der BW-Secure-App über die Geräteverwaltung im BW-Secure Portal: 
https://sicheres-bezahlen.bw-bank.de/

1.2 SMS-mTAN:
Für die Registrierung benötigt der Karteninhaber einen sog. Aktivierungscode 
(BW-Secure-ID), der ihm auf einem sicheren Weg, z. B. per Post, bereitgestellt 
wird und auf der Kredit-/Debitkartenabrechnung vorhanden ist. Mit diesem 
Code belegt er eindeutig seine Identität. Die Einrichtung der Mobilfunkrufnum-
mer und des statischen Passwortes erfolgt im Rahmen der Registrierung auf 

Bedingungen für die Nutzung des BWSecureVerfahrens. 
BWSecureApp mit 3DSecure Verfahren oder SMSmTAN mit  3DSecureVerfahren.
Fassung: 23. September 2021

der oben unter 1. genannten Webseite. Bei zukünftigen 3D-Secure-Transaktio-
nen erhält der Karteninhaber eine SMS mit einer mTAN auf die hinterlegte 
 Rufnummer und bestätigt die Transaktion durch Eingabe des statischen Pass-
wortes und der für diesen Vorgang erhaltenen mTAN. Gleiches gilt für Vorgän-
ge, die eine Identifikation des Karteninhabers erfordern. Bei Nutzung des SMS-
mTAN-Verfahrens muss bei Wechsel der Mobilfunknummer die neue 
Rufnummer im BW-Secure Portal hinterlegt werden. Hier kann auch das sta-
tische Passwort geändert  werden. Die Deaktivierung des BW-Secure-Verfah-
rens für eine registrierte Kredit-/Debitkarte erfolgt durch die Löschung der Mo-
bilfunknummer im BW-Secure Portal: https://sicheres-bezahlen.bw-bank.de/

2. Informationen zur BWSecureApp und zur SMSmTAN
2.1 Auf der unter 1. genannten Webseite steht dem Karteninhaber eine Schritt-
für-Schritt-An leitung und ein Erklär-Video für die Registrierung und Aktivierung 
der BW-Secure-App und der SMS-mTAN zur Verfügung.

2.2 Die Registrierung für das BW-Secure-Verfahren erfolgt über eine verschlüs-
selte Internetverbindung. Bei der Regis trierung und Nutzung des BW-Secure-
Internetportals können Gebühren für die Inanspruchnahme einer Internetverbin-
dung anfallen. Gleiches gilt bei Herunterladen und Nutzung der BW-Secure-App. 
Bei Nutzung des SMS-mTAN-Verfahrens können Gebühren für die Inanspruch-
nahme des Mobilfunknetzes anfallen.

2.3. Wir weisen hiermit darauf hin, dass durch die Registrierung und Nutzung der 
BW-Secure-App Dritte (z. B. Apple lnc. oder Google lnc.) auf eine bestehende 
Kredit-/Debitkarteninhaberbeziehung mit der Bank schließen können.

2.4. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass bei der Registrierung und Nutzung 
der BW-Secure-App Daten (z. B. Registrierungscode, Informationen über den 
Händler, Transaktionsbetrag usw.) über das Internet transportiert werden. Hierbei 
werden die Datenpakete (außer Absender und Empfänger) verschlüsselt über-
mittelt. Dritte können auf bestehende Geschäftsbeziehungen schließen. Die Da-
tenübermittlung kann im Internet über Drittstaaten erfolgen, auch wenn Absender 
und Empfänger im selben Land angesiedelt sind.

3. Karteneinsatz und Autorisierung
Durch die Freigabe einer Transaktion über die BW-Secure-App oder Freigabe mit 
SMS-mTAN und statischem Passwort gelten Transaktionen gem. den Bedin-
gungen für die Mastercard/Visa Card (je nach Produkt Kreditkarte oder  Debitkarte) 
der Bank als vom Karteninhaber autorisiert. Gleiches gilt für die Freigabe von 
Vorgängen an die Bank.

4. Pflichten des Kunden und der Bank
a)  BW-Secure-App: Unverzügliche Meldung an die Bank, wenn auf dem Mobil-

gerät die Aufforderung zur Genehmigung einer Transaktion oder von Vorgän-
gen erscheint, die der Karteninhaber nicht getätigt hat. SMS-mTAN: Unver-
zügliche Meldung an die Bank, wenn eine mTAN per SMS zugestellt wird, 
obwohl kein Vorgang vom Karteninhaber gestartet wurde. Die Meldung kann 
bei beiden Verfahren auch rund um die Uhr direkt an den Karten-Service 
 erfolgen  (Telefonnummer siehe Rückseite der Kredit-/Debitkarte).

b)  Keine Weitergabe der persönlichen BW-Secure-ID an Dritte.
c)  Eingabe der BW-Secure-ID nur auf der Webseite 
 https://sicheres-bezahlen.bw-bank.de/.
d)  Die Bank wird den Karteninhaber weder per E-Mail noch telefonisch zur (erneu-

ten) Regis trierung oder Bekanntgabe seiner Registrierungsdaten auffordern.
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7.2 Annahme durch den Karteninhaber
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kar-
teninhaber diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten 
Zustimmungsfiktion.

7.3 Annahme durch den Karteninhaber im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Karteninhabers gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn
(1) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung der ver-
traglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen, 
weil eine Bestimmung dieser Bedingungen
●  aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage ent-
spricht oder

●  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht 
erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder

●  aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständigen natio-
nalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den auf-
sichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist und

(2) der Karteninhaber das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat. Die 
Bank wird den Karteninhaber im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen.

7.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
●  bei Änderungen dieser Regelungen in Ziff. 7 oder
●  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Ent-

gelte für Hauptleistungen betreffen, oder
●  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für 

die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, 
oder

●  bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, 
oder

●   bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
 Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Karteninhabers zu den 
 Änderungen auf andere Weise einholen.

7.5 Kündigungsrecht des Karteninhabers bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Karteninhaber 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündi gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

7.6 Der Karteninhaber kann jederzeit die Vereinbarung über die Benutzung des 
BW-Secure-Verfahrens kündigen, indem er die Registrierung aller Geräte im BW-
Secure Portal unter »Geräteverwaltung« oder seine Mobilfunknummer löscht. 

7.7 Die Bank kann die Vereinbarung über die Benutzung des BW-Secure-  Ver-
fahrens mit einer Frist von zwei Monaten kündigen. 

7.8 Nach erfolgter Kündigung ist eine Online-Kartenzahlungen bei Karten  ak-
zeptanzstellen, die eine Authentifizierung über Visa Secure und MasterCard® 

Identity Check™ erwarten, nicht mehr möglich. Um die Kredit-/Debitkarte bei 
 diesen Kartenakzeptanzstellen einsetzen zu können, ist eine Neuregistrierung 
für das BW-Secure-Verfahren erforderlich.

e)  Das Mobilgerät, mit welchem die SMS-mTAN empfangen wird oder mit dem 
über die BW-Secure-App die Freigabe (Autorisierung) der Kredit-/Debitkarten-
zahlung bzw. des Vorgangs erfolgt, darf nicht gleichzeitig für die Online-Karten-
zahlung genutzt werden (physische Trennung der Kommunikations kanäle).

f)  Der Karteninhaber hat die ihm von der Bank mittels des BW-Secure-Verfah-
rens übermittelten Transaktionsdaten auf Übereinstimmung mit den von ihm 
für die Online-Kartenzahlung vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei Unstim-
migkeiten ist die Kredit-/Debitkartenzahlung abzu brechen und die Bank zu 
 informieren.

5. Verfügbarkeit des Verfahrens
Die Bank leistet keine Gewähr für die ständige Verfügbarkeit des BW-Secure-
Verfahrens und haftet nicht für Schäden infolge von Störungen, Unterbrechungen 
(inkl. systembedingter Wartungsarbeiten) oder Überlastungen der beteiligten IT- 
oder Mobilfunk-Systeme. Die Bank übernimmt außerdem keine Haftung bei Ma-
nipulationen des mobilen Endgeräts bzw. dessen Software (wie insbesondere 
dem sog. »Jailbreak« oder »Rooten« bzw. der Installation von vom Hersteller 
nicht freigegebener Betriebssystemvarianten). Die BW-Secure-App wird von der 
Bank herausgegeben. Die Bank kann weder den störungsfreien noch den un-
unterbrochenen Zugang zur  BW-Secure-App gewährleisten.

6. Haftung
6.1 Die Haftung der Bank – auch bei Verschulden ihrer Vertreter bzw. Erfüllungs-
gehilfen – ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

6.2 Die Bank haftet nicht für den Fall, dass das durch den Karteninhaber ge-
nutzte Endgerät verloren, gestohlen oder weitergegeben wird und dadurch Dritte 
ggf. Zugriff auf die App und das Sicherheitsmerkmal erhalten und diese unbe-
rechtigt nutzen können.

6.3 Die Bank leistet keine Gewähr für die jederzeitige Verfügbarkeit von 3D-Secure. 

6.4 Außerdem haftet sie nicht für Schäden, die von dritter Seite oder durch hö-
here Gewalt verursacht worden sind, insbesondere durch Systemausfall oder 
-fehler, Störungen, Unterbrechungen (inkl. systembedingter Wartungsarbeiten), 
es sei denn, die Drittverursachung ist ihr zuzurechnen.

6.5 Die in diesen Bedingungen genannten Haftungsbeschränkungen bzw. Haf-
tungsausschlüsse gelten nicht
●  bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch die Bank,
●  im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit oder das Vor-

handensein eines Leistungserfolges oder der Übernahme eines Beschaf-
fungsrisikos durch die Bank,

●  bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch die Bank; 
wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung dieser Vereinbarung überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung die jeweils gegnerische Partei regelmäßig vertrauen darf. Im 
Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung der Bank 
dem Umfang nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden be-
schränkt,

●  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
durch die Bank,

●  im Falle des Verzugs seitens der Bank, soweit ein fixierter Liefertermin mit der 
Bank vereinbart wurde, oder

●  bei der Verwirklichung gesetzlich zwingender Haftungstatbestände durch die 
Bank, z. B. aus Produkthaftungsgesetz.

6.6 Die Haftungsbestimmungen des zugrunde liegenden Kredit-/Debitkartenver-
hältnisses gelten im Übrigen unverändert.

7. Änderung dieser Bedingungen; Kündigung
7.1 Änderungsangebot
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank einen elektronischen Kommuni-
kationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angebo-
ten werden.
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1. Ausgabe der Kreditkarte
Die von der Bank ausgegebene Mastercard ist eine Kreditkarte (nachfolgend Kreditkarte ge-
nannt). Die Kreditkarte kann als physische Karte und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung 
auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden. 
Diese Kundenbedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für die digitale Kreditkarte gelten ergänzend die Nutzungs-
voraussetzungen und Hinweise für die digitale Kreditkarte.

2. Verwendungsmöglichkeiten und Leistungen
Der Karteninhaber kann die von der Bank ausgegebenen Kreditkarten, soweit diese und die 
 Akzeptanzstellen entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:
Mit der Kreditkarte kann der Karteninhaber (Haupt- oder Zusatzkarteninhaber) im Inland – und als 
weitere Dienstleistung auch im Ausland – im Mastercard-Verbund bei Vertragsunternehmen 
 Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und zusätzlich im Rahmen des Bargeldservices 
an Geldautomaten Bargeldauszahlungen vorzunehmen. Die Vertragsunternehmen und die Geld-
automaten im  Rahmen des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die 
auf der Kreditkarte zu sehen sind. Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versi-
cherungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert informiert.
Zusätzlich wird die Bank über Mastercard/Visa teilnehmenden Akzeptanzstellen, bei welchen der 
Karteninhaber zuvor Waren oder Dienstleistungen mit der Kreditkarte bezahlt hat, aktualisierte 
Kartendaten (die letzten vier Ziffern der Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung 
 stellen (Aktualisierungsservice), um z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen und im 
Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Kartendaten automatisch zu ermöglichen.

3. Personalisiertes Sicherheitsmerkmal
3.1 Für die Nutzung an Geldautomaten und an automatisierten Kassen kann dem Karteninhaber 
für seine Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN) als personalisiertes Sicherheitsmerkmal 
zur Verfügung gestellt werden.
3.2 Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im 
 Zusammenhang mit der Verwendung der Kreditkarte die PIN eingegeben werden muss, nicht 
mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander mit einer oder 
beiden Kartenformen falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 
der Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

4. Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des vereinbarten monatlichen Verfügungs-
rahmens (zzgl. eines etwaigen Guthaben auf dem Kartenkonto) und nur in der Weise nutzen, 
dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist (finanzielle Nutzungs-
grenze). Innerhalb dieses Rahmens gilt für den Bargeldservice das im Preis- und Leistungs-
verzeichnis ausgewiesene tägliche Verfügungslimit. Der Karteninhaber kann mit der Bank eine 
Änderung des Verfügungsrahmens vereinbaren. Die Bank ist berechtigt, den mitgeteilten Ver-
fügungsrahmen mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) zu reduzieren. Der monatliche Verfügungsrahmen steht dem Haupt- und Zusatzkarten-
inhaber gemeinschaftlich zur Verfügung.

5. Autorisierung von Zahlungsaufträgen
5.1Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur 
Ausführung des Zahlungsauftrages. Hierzu hat der Karteninhaber entweder
●  an Geldautomaten die PIN einzugeben oder, 
●  an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN einzugeben oder – soweit er-

forderlich – bei Vertragsunternehmen die Unterschrift zu leisten oder
●  an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu 

nutzen, indem die Kreditkarte vor das Empfangsgerät des Vertragshändlers gehalten wird. Der 
kontaktlose Einsatz der Kreditkarte an automatisierten Kassen kann bis maximal 50 EUR pro 
Bezahlvorgang ohne Eingabe der PIN erfolgen, soweit an den automatisierten Kassen für den 
jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe der PIN verlangt wird. Soweit für die Autori-
sierung zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die Autorisierung erst 
mit deren Einsatz; oder

●  bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet gegenüber Vertragsunter-
nehmen die geforderten Kartendaten einzugeben. Soweit dabei besondere Authentifizierungs-
verfahren gefordert werden, sind diese zu nutzen. Weitere Informationen über die von der Bank 
unterstützten Authentifizierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den 
Geschäftsräumen der Bank verfügbar sowie auf deren Internetseiten abrufbar; oder

●  gegenüber Vertragsunternehmen die geforderten Kartendaten anzugeben (z. B. am Telefon). 
5.2 In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank 
die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karten-
inhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.
5.3 Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehr 
 widerrufen.

6. Ablehnung von Zahlungsaufträgen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, den Zahlungsauftrag abzulehnen, wenn
●  der Karteninhaber die Autorisierung des Zahlungsauftrags nicht gemäß Nummer 5.1 erteilt hat,
●   der für den Zahlungsauftrag geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze 

nicht eingehalten wurde oder
●  die Kreditkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber während des Bezahlvorgangs bzw. über das Terminal, an dem 
die Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

7. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (Nummer 4) ver-
fügbaren Geldbetrag auf dem Kreditkartenkonto des Karteninhabers zu sperren, wenn
●  der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
●  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher 
Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

8. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
8.1 Die Bank wird die bei der Nutzung der Kreditkarte entstandenen, sofort fälligen Forderungen 
der Vertragsunternehmen gegen den Karteninhaber bezahlen. Der Karteninhaber ist seinerseits 
verpflichtet, der Bank diese Forderungsbeträge zu erstatten. Entsprechendes gilt für im Rahmen 
des Bargeldservices entstandene Forderungen. Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle 
 Nutzungsgrenze bei seinen Zahlungsaufträgen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz 
der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die Genehmi-
gung einzelner Kartenumsätze führt weder zur Einräumung eines Kredits noch zur Erhöhung 
eines zuvor eingeräumten Kredits, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der 
 Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist.
8.2 Der Karteninhaber ermächtigt die Bank, fällige Zahlungen aus dem Kreditkartenverhältnis, 
auch soweit sie vom Inhaber einer Zusatzkarte veranlasst sind, insbesondere die geschuldeten 
Erstattungsleistungen und Entgelte, dem auf dem Kartenantrag angeführten Girokonto (Abrech-
nungskonto) zu belasten bzw. per Lastschrift einzuziehen. Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu 
tragen, dass auf diesem Abrechnungskonto bei Einzug des jeweiligen Forderungsbetrages aus-
reichend Deckung besteht.

9. Kreditkartenabrechnung
9.1 Mit der Kreditkarte ausgelöste Zahlungsaufträge werden sofort mit etwaigem Guthaben auf 
dem Kreditkartenkonto verrechnet (vgl. Nummer 10). Die Kreditkartenabrechnung über die mit 
der Kreditkarte ausgelösten Zahlungsaufträge, die angefallenen Entgelte sowie die sonstigen 
Umsätze im Zusammenhang mit der Kreditkarte erfolgt in der mit dem Karteninhaber vereinbarten 
Weise (z. B. Abrechnung über das elektronische Postfach oder im Online-Banking) einmal im 
Monat zum vereinbarten Abrechnungsstichtag (Rechnungsperiode). Mit erteilter Kreditkarten-
abrechnung wird der darin ausgewiesene Forderungsbetrag sofort fällig. Dieser Betrag wird dem 
vom Karteninhaber angegebenen Abrechnungskonto zeitnah belastet. Wenn der Karteninhaber 
die Abrechnung in der vereinbarten Weise nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen hat, 
kann zeitnah eine papierhafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber gegen Portoersatz 
zugesandt werden. Der Karteninhaber hat die Kreditkartenabrechnung unverzüglich auf nicht 
autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügungen zu überprüfen.
9.2 Besonderheiten zum elektronischen Postfach/BW Kartenservice Online: Sofern der Karten-
inhaber sich für das elektronische Postfach entschieden hat, erhält er keine Papiersammel-
rechnung. Es gelten die gesonderten Bedingungen für das elektronische Postfach/BW Karten-
service Online.
9.3 Prenotification (Vorankündigung des Lastschrifteinzugs) gemäß SEPA – Verkürzung der Vor-
lauffrist: Über die monatliche Kreditkartenabrechnung erhält der Karteninhaber die Prenotification 
gemäß SEPA. Die Kartenabrechnung mit der Prenotification wird dem Karteninhaber mindestens 
vier Geschäftstage vor Vornahme der Belastungsbuchung zugehen. Handelt es sich bei der im 
Kartenantrag angegebenen Bankverbindung um ein Girokonto bei der BW-Bank, so bucht die 
BW-Bank von diesem Konto die im Zusammenhang mit der hier genannten Kreditkarte geschul-
deten Zahlungen ab. Die Erteilung eines SEPA-Mandats ist für den vorgenannten Fall nicht 
 notwendig, es erfolgt auch keine Prenotification.
9. 4 Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass auf seinem Abrechnungskonto bei Einzug 
des jeweiligen Forderungsbetrags ausreichend Deckung besteht.

10. Guthaben
10.1 Der Karteninhaber kann auf seinem Kartenkonto Guthaben bis zu einer Grenze von  
25.000 EUR bilden. Das jeweilige Guthaben auf dem Kartenkonto wird nicht verzinst und ist 
Privat vermögen. Das Kartenkonto darf nicht für den allgemeinen Zahlungsverkehr herangezogen 
werden.
10.2 Die der Bank aufgrund der Benutzung der Kreditkarte gegen den Karteninhaber zustehen-
den Zahlungsansprüche und Entgelte sowie die vom Karteninhaber auf das Kreditkartenkonto 
geleisteten Zahlungen werden auf dem Kreditkartenkonto in laufende Rechnung eingestellt. Die 
Kreditkartenabrechnung ist gleichzeitig der Rechnungsabschluss. Die Haftung nach Nummer 
13.1.5 erhöht sich um das jeweils auf dem Kreditkartenkonto vorhandene Guthaben. Die auf dem 
Kreditkartenkonto gebuchten Kartenverfügungen werden mit etwaigem Guthaben taggleich ver-
rechnet. Übersteigen diese Kartenverfügungen das Guthaben, wird der Differenzbetrag zum Ab-
rechnungsstichtag dem vom Karteninhaber angegebenen Abrechnungskonto belastet. Über ein 
Guthaben auf dem Kreditkartenkonto kann auch durch Überweisung auf das Abrechnungskonto 
verfügt werden.

11. Sorgfalts und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
11.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die physische Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschrifts-
feld zu  unterschreiben.
11.2 Sorgfältige Aufbewahrung und Sicherung der Kreditkarte
11.2.1 Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie 
abhandenkommt und missbräuchlich verwendet wird (z. B. um Transaktionen an automatisierten 
Kassen ohne PIN bis zur Sperre zu tätigen). Sie darf insbesondere auch nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.
11.2.2 Soweit technisch möglich, soll der Karteninhaber den Zugang zu seinem mobilen Endgerät 
mit einer für das mobile Endgerät bestimmten persönlichen Geheimzahl (Endgeräte-PIN) oder auf 
andere geeignete Weise (z. B. durch Fingerabdruck) sichern.
11.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner PIN 
erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der physischen Kreditkarte vermerkt, bei einer digi-
talen Kreditkarte nicht in dem mobilen Endgerät gespeichert werden, das für die Nutzung der di-
gitalen Kreditkarte erforderlich ist, oder in anderer Weise zusammen mit der Kreditkarte aufbe-
wahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Kreditkarte bzw. des 
mobilen Endgeräts, auf dem die digitale Kreditkarte gespeichert ist, kommt, hat die Möglichkeit, 
zusammen mit der PIN und der Kreditkarte missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen (z. B. 
Bargeldauszahlungen am Geldautomaten). Sofern der Karteninhaber eine digitale Kreditkarte 
nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät durch eine vom Karteninhaber wählbare Endgeräte-
PIN abgesichert werden kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe 
PIN verwenden, die für die Nutzung der Kreditkarte erforderlich ist.
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11.4 Anzeige, Prüfungs und Unterrichtungspflichten des Karteninhabers
11.4.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkarte oder des mobilen 
Endgeräts mit digitaler Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung der Kreditkarte, Kartendaten oder PIN fest, hat er die Bank (Telefon 
069 6657-1333) unverzüglich zu unterrichten (Sperranzeige). Der Karteninhaber hat jeden Dieb-
stahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. Im Notfall kann eine Ersatzkarte 
 (emergency card) binnen 48 Stunden zur Verfügung gestellt werden. Für die Ausstellung einer 
emergency card für Kreditkarten fallen jeweils die im Preis- und Leistungsverzeichnis ange-
gebenen Kosten an.
11.4.2 Durch die Sperre der digitalen Kreditkarte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperran-
nahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen 
Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funk-
tionen erfolgen.
11.4.3 Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Nummer 5.1 hat der Karten-
inhaber vor der Autorisierung die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Trans-
aktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten abzu-
gleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht 
auf missbräuchliche Verwendung der Bank anzuzeigen.
11.4.4 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz 
seiner Kreditkarte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Kreditkarte, der Kartendaten oder der PIN vorliegt, muss er ebenfalls unver-
züglich eine Sperranzeige abgeben.

12. Reklamationen und Beanstandungen
Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder feh-
lerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten. Reklamationen und Beanstandungen aus 
dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und dem Vertragsunternehmen sind unmit-
telbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zahlungsverpflichtung des Karteninha-
bers. Die Rechte des Karteninhabers nach Nummer 16 dieser Bedingungen bleiben  un berührt.

13. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
13.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
13.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen 
sie ihm in sonstiger Weise abhanden oder wird die Kreditkarte sonst missbräuchlich verwendet 
und kommt es dadurch zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der
●  Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
●  Verwendung der Kreditkarte an automatisierten Kassen von Vertragsunternehmen,
●  Nutzung der Kreditkarte bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet, haftet 

der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verur sacht werden, in 
Höhe von maximal 50 EUR. Die Haftung nach Nr. 13.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

13.1.2 Der Karteninhaber haftet nicht nach Nr. 13.1.1, wenn
●  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhanden-

kommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Kreditkarte vor der nicht autori-
sierten Kartenverfügung zu bemerken, oder

●  der Verlust der Kreditkarte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle/Zweig-
niederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert 
wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Nummer 13.1.5 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in 
 betrügerischer Absicht bleibt unberührt. 
13.1.3 Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung des Karteninhabers in Höhe von 50 EUR 
gemäß Nummer 13.1.1 und übernimmt alle Schäden, die durch die nicht autorisierte Kartenver-
fügung bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm 
obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Nummer 11 nicht in betrügerischer Ab-
sicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu 
tragenden Schadens erfolgt nur, wenn der Karteninhaber die Voraussetzungen der Haftungs-
entlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.
13.1.4 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Nummer 13.1.1 verpflichtet, 
wenn er die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Ent-
gegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.
13.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung und hat der 
Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere 
dann vorliegen, wenn er
●  den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der Bank oder dem Sperr-

annahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis 
 erlangt hat,

●  die persönliche Geheimzahl auf der physischen Kreditkarte vermerkt oder zusammen mit der 
physischen Kreditkarte verwahrt hat,

●  die persönliche Geheimzahl auf dem mobilen Endgerät gespeichert hat oder
●  die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch 

verursacht worden ist.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden, für den der Ver-
fügungsrahmen gilt, beschränkt sich jeweils auf den für die Kreditkarte vereinbarten monatlichen 
Verfügungsrahmen. Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices haftet der Karteninhaber pro 
Kalendertag maximal in Höhe des im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen täglichen 
Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den monatlichen Verfügungsrahmen.
13.1.6 Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beige-
tragen, haftet sie für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mit-
verschuldens.
13.1.7 Hat die Bank beim Einsatz der Kreditkarte eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne 
des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungs-
empfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank nach § 55 
ZAG gesetzlich zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung 
des Karteninhabers und der Bank abweichend von den Nummern 13.1.1 bis 13.1.6 nach §675v 
Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
13.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder 
PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden 
Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die 
nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

14. Erstattungs, Berichtigungs und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen 
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, wird die Bank 
dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori-
sierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtungen sind unverzüglich, spätestens bis 
zum Ende des Geschäftstags gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an  welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist, oder 
die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat sie ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
14.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Karten
verfügung
14.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Kartenverfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehler-
haft war. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden 
hätte.
14.2.2 Der Karteninhaber kann über Nummer 14.2.1 hinaus von der Bank die Erstattung der 
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder  seinem 
Konto belastet wurden.
14.2.3 Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenverfügung beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der im Preis- und Leistungs-
verzeichnis geregelten Ausführungsfrist eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Karten-
inhabers nach Nummer 14.2.1 und 14.2.2 ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber durch die 
Verspätung ein Schaden entstanden, so haftet die Bank nach Nummer 14.3. Wurde eine autori-
sierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf 
Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
14.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Bank 
 einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 14.1 oder 14.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen 
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Kreditkarte in einem Land außerhalb Deutschlands und 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Drittstaat) oder in einer Währung eines Staats 
 außerhalb des EWR (Drittstaatwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Bank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent-
stehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach 
Nummer 14.3 ist auf 12.500 EUR je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungs-
beschränkung gilt nicht
●  für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge,
●  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
●  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
●  für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber 

Verbraucher ist.
14.4 Einwendungsausschluss
14.4.1 Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 14.1 bis 14.3 nicht 
mehr geltend machen, wenn er diese nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastungs-
buchung auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank angezeigt hat. Der Lauf der 13-mona-
tigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung re-
sultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist 
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung über die Kreditkartenabrechnung maßgeblich. 
 Ansprüche und Einwendungen nach Nummer 14.1 bis 14.3 kann der Karteninhaber auch nach 
Ablauf der vorgenannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war.
14.4.2 Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nummer 14.1 bis 14.3 sind aus-
geschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
●  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen 

Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
verhindert werden können, oder

●  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

15. Sperre und Einziehung der Kreditkarte durch die Bank
Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) 
veranlassen bzw. die Löschung der digitalen Kreditkarte verlangen oder selbst veranlassen, wenn
●  sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag bzw. die Nutzung der digitalen Kreditkarte aus wich-

tigem Grund zu kündigen,
●  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte dies rechtfertigen oder
●  der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Kreditkarte besteht.
Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Bank 
wird die Kreditkarte entsperren oder diese durch eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn die 
 Gründe für die Sperre oder Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den 
Karteninhaber unverzüglich. Die Angabe von Gründen unterbleibt, soweit sie gegen sonstige 
Rechtsvorschriften verstößt.
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16. Anspruch des Karteninhabers bei einer von dem Vertragsunternehmen ausge lösten 
autorisierten Kartenverfügung
Im Falle einer von dem Vertragsunternehmen ausgelösten autorisierten Kartenverfügung hat der 
Karteninhaber einen Anspruch auf Erstattung des belasteten Zahlungsbetrags, wenn
●  bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und 
●  der Zahlungsbetrag den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bishe-

rigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kreditkartenvertrages und den jeweiligen 
 Umständen des Einzelfalls hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungsumtausch 
zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechsel-
kurs zugrunde gelegt wurde. 

Der Karteninhaber muss gegenüber der Bank die Sachumstände darlegen, mit denen er seinen 
Erstattungsanspruch begründet. Ein Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist aus-
geschlossen, wenn er ihn nicht innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt des Ausweises der 
Belastung des betreffenden Zahlungsbetrags auf der Kreditkartenabrechnung gegenüber der 
Bank geltend macht.

17. Rückgabe und Austausch der Kreditkarte
Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Kreditkarte ist nur für den 
angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Kreditkarte ist die 
Bank berechtigt, die alte Kreditkarte zurückzuverlangen bzw. die Löschung der digitalen Kredit-
karte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Nutzungsberechtigung der Kreditkarte 
in den ausgegebenen Kartenformen bzw. der digitalen Kreditkarte früher (z. B. durch Kündigung 
des Kreditkartenvertrages), hat der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Bank zu-
rückzugeben bzw. die digitale Kreditkarte zu löschen.
Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Kreditkarte diese gegen eine 
neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber hierdurch nicht.

18. Fremdwährungsumrechnung beim Auslandseinsatz
Nutzt der Karteninhaber die Kreditkarte für Zahlungsaufträge, die nicht auf Euro lauten, wird das 
Kartenkonto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungs-
geschäften ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der 
 Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam.

19. Entgelte und deren Änderung
19.1 Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. 
Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht au-
torisiert genutzten Kreditkarte ist die Bank berechtigt, dem Karteninhaber im Rahmen des § 675l 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank aus-
gewiesene Entgelt zu berechnen, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der 
Kreditkarte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 
verpflichtet ist. Ob darüber hinaus Entgelte für den Ersatz einer Kreditkarte in anderen Fällen 
durch die Bank erhoben werden, können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank 
entnehmen.
19.2 Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektro-
nische Postfach) vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Karteninhaber diese 
annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleis-
tung hinausgehende Zahlung des Karteninhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kartenin-
haber nur ausdrücklich treffen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenver-
trag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 17 Abs. 6 AGB. Bei Entgelten und deren Änderung 
für Karteninhaber, die nicht Verbraucher sind, verbleibt es bei der Regelung in Nummer 17 Abs. 2 
AGB.

20. Änderung der Bedingungen
20.1 Änderungsangebot
Änderungen dieser Bedingungen werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber 
mit der Bank einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden.
20.2 Annahme durch den Karteninhaber
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Karteninhaber diese 
annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion.
20.3 Annahme durch den Karteninhaber im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Karteninhabers gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots (Zustim-
mungsfiktion), wenn
(1) das Änderungsangebot der Sparkasse/Landesbank erfolgt, um die Übereinstimmung der ver-
traglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine Bestim-
mung dieser Bedingungen
–  aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender  Rechtsvorschriften 

der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder
–  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster Instanz, 

 unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder 
–  aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständigen nationalen oder interna-

tionalen Behörde (z.   B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europä-
ischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Ein-
klang zu bringen ist und

(2) der Karteninhaber das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat. Die Bank wird den Karteninhaber im
Änderungsangebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.
20.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen dieser Regelungen in Ziff. 20 oder
–  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte für Hauptleis-

tungen betreffen, oder
–  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung 

hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder
– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder
–  bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung erheb-

lich zugunsten der Bank verschieben würden.
In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Karteninhabers zu den Änderungen auf 
 andere Weise einholen.

20.5 Kündigungsrecht des Karteninhabers bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Karteninhaber diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch frist-
los und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
sonders hinweisen.

21. Kündigung
21.1 Sowohl der Kreditkartenvertrag als auch die Nutzung der digitalen Kreditkarte alleine kann 
vom Karteninhaber jederzeit und fristlos gekündigt werden. Die Bank kann den Kreditkarten-
vertrag jederzeit mit einer Frist von mindestens zwei Monaten und bei Vorliegen eines sachlichen 
Kündigungsgrunds kündigen. Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kreditkartenvertrags auch unter an-
gemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank unzu-
mutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben 
über seine Vermögenslage gemacht hat oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Ver-
mögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus 
dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Bank wesentlich gefährdet ist. Mit Wirksamwerden der 
Kündigung des Kreditkartenvertrages darf die Kreditkarte bzw. bei alleiniger Kündigung der 
 Nutzung der digitalen Kreditkarte darf die digitale Kreditkarte nicht mehr benutzt werden.
21.2 Eingeräumte Kreditrahmen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit – vorbehaltlich zwingender verbraucher-
schützender Rechtsvorschriften – ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen; daneben 
steht der Bank das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund zu. Die Bank wird bei 
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht 
 nehmen.

22. Einschaltung Dritter
Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kreditkartenvertrags zur Bewirkung der von ihr zu 
erbringenden Leistungen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistun-
gen Dritter zu bedienen.

23. Zusatzkarte
23.1 Gesamtschuldnerische Haftung von Haupt und Zusatzkarteninhaber/Abwicklung/
Vollmacht
Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkarte (Zusatzkarte) haften 
 Zusatzkarteninhaber (Antragsteller) und Hauptkarteninhaber (Mitantragsteller) als Gesamt-
schuldner. Die Abwicklung der vom Zusatzkarteninhaber veranlassten Umsätze erfolgt über das 
Konto des Hauptkarteninhabers bzw. wird in dessen monatliche Abrechnung einbezogen. Der 
Zusatzkarteninhaber erteilt dem Hauptkarteninhaber mit Anerkennung dieser Bedingungen durch 
ihn Vollmacht, ihn in allen den Kreditkartenvertrag betreffenden Angelegenheiten zu vertreten und 
alle damit im Zusammenhang stehenden Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. Dies 
betrifft insbesondere auch die Entgegennahme der Abrechnungen und Saldenmitteilungen.
23.2 Verfügungsrahmen
Eine Änderung des Verfügungsrahmens der Zusatzkarte können der Hauptkarteninhaber und der 
Zusatzkarteninhaber nur gemeinsam mit der Bank vereinbaren.
23.3 Kündigung
Sowohl der Hauptkarteninhaber als auch der Zusatzkarteninhaber sind berechtigt, das Vertrags-
verhältnis über die Zusatzkarte jederzeit gegenüber der Bank zu kündigen. Eine Kündigung des 
Hauptkartenvertrags hat die gleichzeitige Beendigung des Zusatzkartenvertrags zur Folge. Für 
das Kündigungsrecht der Bank gilt Nr. 21 entsprechend. Jeder Karteninhaber hat dafür Sorge zu 
tragen, dass mit Wirksamwerden der Kündigung des Zusatzkartenvertrags die Kreditkarte unver-
züglich und unaufgefordert an die Bank zurückgegeben wird. Für Kartenverfügungen, die nach 
wirksamer Kündigung aus der weiteren Nutzung der Zusatzkarte bis zu ihrer Rückgabe an die 
Bank entstehen, besteht die gesamtschuldnerische Haftung fort.

24. Änderungen persönlicher Daten
Änderungen von Anschrift, Name, Bankverbindung und sonstiger wesentlicher, auch wirtschaft-
licher, Umstände des Karteninhabers sind der Bank unverzüglich in Textform mitzuteilen.

25. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an die im Preis- 
und Leistungsverzeichnis näher bezeichnete(n) Streitschlichtungsstelle(n) wenden.

26. Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Auf den Kartenvertrag findet deutsches Recht Anwendung, sofern dem nicht zwingende gesetz-
liche Regelungen entgegenstehen. Erfüllungsort ist Stuttgart. Ist der Karteninhaber Kaufmann, ist 
Gerichtsstand Stuttgart. Im Übrigen wird Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart für den Fall, dass 
der Karteninhaber nach Abschluss des Kartenvertrags seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt ins Ausland verlegt oder diese im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
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1. Anwendungsbereich
Die von der Baden-Württembergischen Bank (nachfolgend »Bank« genannt) ausgegebene digi-
tale Mastercard/Visa Card ist eine Kreditkarte (nachfolgend digitale Kreditkarte genannt), die dem 
Kunden digital zur Speicherung auf einem mobilen Endgerät (Telekommunikations-, Digital- oder 
IT-Gerät) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren bereitgestellt wird. Es gelten die »Bedin-
gungen für die Mastercard/Visa Card (Kreditkarte), für die BSW Mastercard (Kreditkarte), für die 
Mastercard (Kreditkarte), für die Visa Business Card/VDI-Visa Business Card (Kreditkarte), für die 
ThyssenKrupp Visa Card (Kreditkarte), für die VfB Kreditkarte, für die Visa SportsCard (Kreditkar-
te) und die Bedingungen für die Visa Card (Kreditkarte)«, sofern in den »Bedingungen für die di-
gitale Mastercard/Visa Card mit individualisierten Authentifizierungsverfahren« nicht Abwei-
chendes vereinbart ist. Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der 
kartenausgebenden Bank und dem Karteninhaber. Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem 
Karteninhaber und Dritten (z. B. Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahl-
plattformen, in denen digitale Kreditkarten hinterlegt werden können) bleiben unberührt. Die ver-
tragliche Leistung der Bank betrifft nicht die Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen 
Endgerätes oder von Bezahlplattformen wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), in denen die 
digitale Kreditkarte hinterlegt werden kann.

2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Der Karteninhaber kann die digitale Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren 
nur nutzen, wenn er sich gegenüber der Bank authentifiziert hat. Die Authentifizierung ist das 
Verfahren, mit deren Hilfe die Bank die Identität des Karteninhabers oder die berechtigte Verwen-
dung der digitalen Kreditkarte überprüfen kann.
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät 
des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und biometrische Elemente des Karteninha-
bers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrmechanismen des mobilen 
Endgerätes (z. B. der Entsperrcode), jeweils als zweiter Faktor vereinbart. Die Eingabe der für die 
digitale Kreditkarte geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist für die Nutzung der Kreditkarte 
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nicht vorgesehen.

3. Verwendungsmöglichkeiten
Der Karteninhaber kann die digitale Kreditkarte, soweit diese und die Terminals entsprechend 
ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste nutzen:
a)  Zum kontaktlosen Einsatz an automatisierten Kassen (Kontaktlos-Terminals) bei Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen (Vertragsunternehmen).
b)  Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Vertragsunter-

nehmen (Online-Handel). Sofern der Karteninhaber die digitale Kreditkarte einer digitalen 
Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Kreditkarte an allen Kontaktlos-Terminals 
und im Online-Handel eingesetzt werden, die an dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahl-
anwendung zu erkennen sind.

Ergänzende Informationen erteilt die Bank in den jeweiligen Nutzungshinweisen für die digitale 
Kreditkarte.

4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der digitalen Kreditkarte durch Heranführen des mobilen Endgerätes mit der di-
gitalen Kreditkarte an das Kontaktlos-Terminal bzw. im Online-Handel durch Bestätigung der Be-
zahlanwendung erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der 
Kartenzahlung. Dazu ist zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninha-
bers oder Eingabe des Entsperrcodes des Gerätes jeweils mit auf dem mobilen Endgerät vorhan-
denen Funktionen erforderlich. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der Autorisierung 
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der 
Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermit-
telt und speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung 
nicht mehr widerrufen.

5. Verfügungsrahmen
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Kreditkarte nur im Rahmen des für die 
Kreditkarte vereinbarten Verfügungsrahmens vornehmen. Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der 
Verfügungsrahmen durch vorangegangene Verfügungen (mit der digitalen oder der physischen 
Kreditkarte) bereits ausgeschöpft ist. Der Karteninhaber kann mit der Bank eine Änderung des 
Verfügungsrahmens der Kreditkarte oder des täglichen Verfügungslimits vereinbaren.
 
6. Sperre der digitalen Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
a)  Die Bank darf die digitale Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren sperren 

(z. B. durch Löschung), wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der individualisierten 
Authentifizierungselemente des Karteninhabers oder der digitalen Kreditkarte dies rechtferti-
gen oder wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines 
Authentifizierungselements oder der digitalen Kreditkarte besteht. Darüber wird die Bank den 
Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens je-
doch unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, 
wenn die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Die Bank wird 
die digitale Kreditkarte entsperren oder eine neue digitale Kreditkarte bereitstellen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninha-
ber unverzüglich.

b)  Eine Sperre ausschließlich der digitalen Kreditkarte bewirkt keine Sperre der physischen Kre-
ditkarte. Eine Sperre der physischen Kreditkarte hat stets auch eine Sperre aller zugehörigen 
digitalen Kreditkarten zur Folge.

7. Sorgfalts und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine für die Nutzung der 
digitalen Kreditkarte verwendeten biometrischen Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile 
Endgerät mit digitaler Kreditkarte und den Entsperrcode des mobilen Endgerätes vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale Kreditkarte missbräuchlich 
verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.

Bedingungen für die digitale Mastercard/Visa Card (Kreditkarte)  
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren.
Fassung: 14. September 2019 

Dazu hat er Folgendes zu beachten:
a)  Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf insbesondere
 –  nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) wei-

tergegeben werden,
 –  nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Compu-

ter oder im mobilen Endgerät) und
 –  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt wer-

den, das als mobiles Endgerät mit digitaler Kreditkarte dient.
b) Das mobile Endgerät mit digitaler Kreditkarte ist vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
 –  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Karteninha-

bers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
 –  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät gespeicher-

te digitale Kreditkarte nicht nutzen können,
 –  ist die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät zu löschen, bevor der Karteninhaber 

den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung),
 –  muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgerätes mit digitaler Kredit-

karte jeweils angebotenen Software-Updates installieren,
 –  muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Kreditkarte von der 

Bank erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren.
c)  Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem 

mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler Kreditkarte nur dann zur Autorisierung von 
Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen 
Merkmale anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf dem mobilen Endgerät vor-
handene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor der Speicherung der digitalen 
Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät zu entfernen.

7.2 Unterrichtungs und Anzeigepflichten
a)  Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgerätes mit digitaler Kre-

ditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der 
digitalen Kreditkarte fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die 
Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah-
medienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abwei-
chende Ländervorwahl]) abgeben. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch 
unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

b)  Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.

c)  Durch die Sperre der digitalen Kreditkarte bei der Bank beziehungsweise gegenüber dem Zen-
tralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sper-
rung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen 
Anbieter dieser Funktionen erfolgen. Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Fest-
stellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

d)  Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das mobile Endgerät oder 
einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Num-
mer 7.2 Absatz a) dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgerätes hat 
keine Sperre der digitalen Kreditkarte zur Folge.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß Nummer 4 erteilt hat,
–  der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist 

oder
– die digitale Kreditkarte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs unterrichtet.

9. Erstattungs, Berichtigungs und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen 
Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im On-
line-Handel, hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde 
der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, 
spätestens jedoch bis zum Ende des Geschäftstags gemäß »Preis- und Leistungsverzeichnis« zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung 
nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhal-
ten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüg-
lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Karten
verfügung
a)  Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfü-

gung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Kreditkarte an Kontaktlos-Terminals bei 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Karteninhaber 
von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit 
verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht 
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

b)  Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte 
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder 
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.

c)  Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die 
Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.
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9.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Bank ei-
nen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen 
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Kreditkarte in einem Land außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes, beschränkt sich die Haftung der Sparkasse/Landesbank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes 
Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Sparkasse/Landesbank und Karteninhaber den Schaden 
zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 EUR je Kartenverfügung be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
–  für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.

9.4 Haftungs und Einwendungsausschluss
a)  Ansprüche gegen die Bank nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Karten-

inhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenver-
fügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder 
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 9.3 kann der Karteninhaber 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

b)  Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

 –  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-
nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können oder

 – von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

10. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
10.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
a)  Verliert der Karteninhaber seine digitale Kreditkarte (z. B. durch Verlust seines Mobiltelefons) 

oder eines seiner Authentifizierungselemente, werden ihm diese gestohlen oder kommen diese 
sonst abhanden oder werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht 
autorisierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung der digitalen Kreditkarte an 
Kontaktlos-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, 
dann haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht 
werden, in Höhe von maximal 50 EUR. Seine Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

b)  Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn
 –  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhan-

denkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der digitalen Kreditkarte oder 
eines seiner Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu be-
merken oder

 –  der Verlust der digitalen Kreditkarte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch ei-
nen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle der Bank oder eine sonstige Stelle, an die 
Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

  Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in be-
trügerischer Absicht bleibt unberührt.

c)  Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der 
digitalen Kreditkarte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, trägt der Karteninhaber 
den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz a) 
auch über einen Betrag von maximal 50 EUR hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach 
diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den 
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

d)  Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Karteninhaber in Höhe von maxi-
mal 50 EUR gemäß vorstehendem Absatz a) und übernimmt alle Schäden, die durch nicht 
autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) ent-
standen sind, wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden 
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer Absicht, vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Karteninhaber zu tragenden Schadens durch die 
Bank erfolgt nur, wenn der Karteninhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaub-
haft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

e)  Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, 
wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die 
Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der 
Schaden dadurch eingetreten ist.

f)  Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen 
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn

 –  der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen 
Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Kartenin-
haber hiervon Kenntnis erlangt hat oder

 –  der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät 
notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles 
Endgerät mit digitaler Kreditkarte dient oder

 –  die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht wurde, bevor der Kartenin-
haber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (durch Verkauf, Entsorgung).

  Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, 
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Kreditkarte geltenden Verfügungs-
rahmen.

g)  Hat die Bank eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiens-
teaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungs-
dienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank nach § 55 ZAG zur starken Kundenau-
thentifizierung verpflichtet war, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Bank 
abweichend von den Absätzen a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Ver-
wendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungsfaktoren (siehe Nummer 2 
dieser Bedingungen).

10.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digi-
talen Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung 
der digitalen Kreditkarte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde, übernimmt die 
Bank alle danach durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der 
Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden Schäden.

11. Kündigung
Die Bank ist berechtigt, die Nutzung der digitalen Kreditkarte mit individualisierten Authentifizie-
rungsverfahren mit einer Frist von mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber ist 
hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Die Bank kann den Kreditkarten-
vertrag zur digitalen Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren fristlos kündi-
gen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Vertrages auch unter an-
gemessener Berücksichtigung der Belange des Karteninhabers für die Bank nicht zumutbar ist. 
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine 
Vermögensverhältnisse gemacht hat oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögens-
verhältnisse eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus 
dem Kreditkartenvertrag gegenüber der Bank wesentlich gefährdet ist. Mit Wirksamwerden der 
Kündigung darf der Karteninhaber die digitale Kreditkarte mit individualisierten Authentifizierungs-
verfahren nicht mehr nutzen.

12. Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, 
die Beträge, über die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen digitalen Kre-
ditkarte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karten-
inhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt 
worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen. Gleiches gilt für 
Funktionsstörungen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), in der 
die digitale Kreditkarte hinterlegt worden ist.

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an die im »Preis- und 
Leistungsverzeichnis« näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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1. Leistungsangebot
(1) Der Karteninhaber – nachfolgend als »Teilnehmer« bezeichnet – ist berechtigt, den BW Karten-
service Online (KSO) in dem von der Baden-Württembergischen Bank – nachfolgend als »Bank« 
bezeichnet – angebotenen Umfang für die von ihm dort verwaltete Kredit- oder Debitkarte (nach-
stehend Karte genannt) zu nutzen. Zudem kann er Informationen der Bank mittels KSO abrufen. 

2. Voraussetzungen zur Nutzung des KSO
(1) Der Teilnehmer kann den KSO nutzen, wenn die Bank ihn authentifiziert hat. 
(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die 
Bank die Identität des Teilnehmers oder die berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zah-
lungsinstruments überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen 
kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Infor-
mationen zugreifen (siehe Nummer 3) sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 4). 
(3) Authentifizierungselemente sind
–  Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. persönliche Identifikations-

nummer [PIN])
–  Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät zur Erzeugung oder zum 

Empfang von einmal verwendbaren Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz des Teilneh-
mers nachweisen, wie das mobile Endgerät) oder

–  Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. Fingerabdruck als biometri-
sches Merkmal des Teilnehmers.

Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß der Anforderung der 
Bank das Wissenselement, den Nachweis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seins-
elements an die Bank übermittelt.

3. Zugang zum KSO
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum KSO der Bank, wenn
–  er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kartennummer) angibt und
–  er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten Authentifizierungsele-

mente(s) ausweist und
–  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt. 
Nach Gewährung des Zugangs zum KSO kann auf Informationen zugegriffen oder können nach 
Nummer 4 Aufträge erteilt werden.
(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z. B. zum 
Zweck der Änderung der Anschrift Teilnehmers) fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter 
Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum 
KSO nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. 

4. Aufträge
4.1 Auftragserteilung
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Kontoübertrag auf eigenes Girokonto des Teilnehmers, 
Änderung der Anschrift des Teilnehmers) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf 
Anforderung hat er hierzu Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer TAN als Nachweis des 
Besitzelements) zu verwenden. Die Bank bestätigt mittels KSO den Eingang des Auftrags.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags (z. B. Kontoübertrag auf eigenes Girokonto des Teilnehmers) 
richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Bedingungen. Der Widerruf von Auf-
trägen kann nur außerhalb des KSO erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufsmöglich-
keit im KSO ausdrücklich vor.

5. Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Aufträge (z. B. Kontoübertrag auf eigenes Girokonto des Teilnehmers) 
erfolgt an den für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart im »Preis- und Leistungsverzeichnis« 
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs. Geht der 
Auftrag nach dem im »Preis- und Leistungsverzeichnis« angegebenen Zeitpunkt (Annahmefrist) 
ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß »Preis- und Lei-
stungsverzeichnis« der Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschäftstag zugegan-
gen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Geschäftstag.
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:
–  Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1).
–  Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. Kontoübertrag auf eigenes 

Girokonto des Teilnehmers, Änderung der Anschrift des Teilnehmers) liegt vor.
–  Das KSO-Datenformat ist eingehalten.
–  Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen 

Bedingungen liegen vor.
Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Aufträge nach Maßgabe 
der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Bedingungen aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag 
nicht ausführen. Sie wird dem Teilnehmer eine Information über die Nichtausführung und, soweit 
möglich, über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können, mittels KSO zur Verfügung stellen.

6. Information des Teilnehmers über KSOVerfügungen
Die Bank unterrichtet den Teilnehmer mindestens einmal monatlich über die mittels KSO getätig-
ten Verfügungen (z. B. Kontoüberträge auf eigenes Girokonto des Teilnehmers) auf dem hierfür 
vereinbarten Weg.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Schutz der Authentifizierungselemente
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizierungsele-
mente (siehe Nummer 2) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
der KSO missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird (vgl. 
Nummer 3 und 4)
(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer vor allem Folgendes 
zu beachten:
(a) Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere
–  nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden,
–  nicht außerhalb des KSO in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
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–  nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN im Klartext im Computer 
oder im mobilen Endgerät) werden und

–  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, 
das als Besitzelement (z. B. ein mobiles Endgerät) oder zur Prüfung des Seinselements (z. B. 
mobiles Endgerät mit Anwendung für KSO und Fingerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
–  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Teilnehmers 

(z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
–  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät (z. B. Mobil-

telefon) befindliche Anwendung für den KSO (z. B. BW-Secure-App) nicht nutzen können,
–  ist die Anwendung für den KSO (z. B. BW-Secure-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilneh-

mers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt 
(z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons)

–  dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb des KSO mündlich (z. B. 
per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden und

–  muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des Besitzelements (z. B. 
Mobiltelefon mit Anwendung für den KSO) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff an-
derer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen ihr 
Gerät als Besitzelement für den KSO des Teilnehmers aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen Endgerät 
des Teilnehmers für den KSO nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn 
auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind auf 
dem mobilen Endgerät, das für den KSO genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespei-
chert, ist für den KSO das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. PIN in der Anwen-
dung BW-Secure) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der KSO-Seite der Bank, insbesondere die 
Maßnahmen zum Schutz der von ihm eingesetzten Hard- und Software, beachten.

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (z. B. Betrag des Konto-
übertrags auf eigenes Konto des Teilnehmers) Kontonummer des Empfängerkontos bei Konto-
übertrag auf eigenes Konto des Teilnehmers, über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilneh-
mers an (z. B. mittels mobilen Endgeräts). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der Bestätigung die 
Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen.

8. Anzeige und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer 
–  den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung (z. B. mobiles End-

gerät) oder
–  die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Authentifi-

zierungselements fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperranzeige jederzeit auch über die geson-
dert mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizierungselements unver-
züglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Teilnehmer hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach 
Nummer 8.1, den KSO-Zugang für ihn oder seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des 
KSO.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Zugang zum KSO für einen Teilnehmer sperren, wenn
–  sie berechtigt ist, den Vertrag zum KSO aus wichtigem Grund zu kündigen,
–  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des 

Teilnehmers dies rechtfertigen oder
–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des Authentifizie-

rungsinstruments besteht.
(2) Die Bank wird den Teilnehmer unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, 
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austau-
schen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den 
Teilnehmer unverzüglich.

9.4 Automatische Sperre des Zugangs für KSO
Wird dreimal in Folge ein falsches Authentifizierungselement (z. B. die PIN) eingegeben, so sperrt 
die Bank automatisch den Zugang zum KSO für diesen Teilnehmer. Der Teilnehmer kann sich mit 
der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des KSO wiederherzustellen.

10. Haftung
10.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten Auftrags und eines nicht, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrags
Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag (z. B. Kontoübertrag auf eigenes Giro-
konto des Teilnehmers) und einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet 
sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen.
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10.2 Haftung des Teilnehmers bei missbräuchlicher Nutzung der  
Authentifizierungs elemente
10.2.1 Haftung des Teilnehmers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der  
Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines 
verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authentifizierungsele-
ments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, 
haftet der Teilnehmer für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 
50 EUR, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.
(2) Der Teilnehmer ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn
–  es dem Teilnehmer nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkom-

men oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des Authentifizierungselements vor dem 
nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken oder

–  der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, einen Agenten, eine 
Zweigniederlassung/Zweigstelle eines Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die 
Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der Teilneh-
mer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Teilnehmer abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit 
des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach
–  Nummer 7.1 Absatz 2,
–  Nummer 7.3 oder
–  Nummer 8.1 Absatz 1
verletzt hat.
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Teilnehmer nicht zum Schadensersatz verpflich-
tet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 
24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Ver-
wendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien 
Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3).

(5) Der Teilnehmer ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet, wenn der 
Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die 
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.
(6) Die Absätze 2 und 4 sowie 5 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer 
Absicht gehandelt hat.
(7) Ist der Teilnehmer kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
–  Der Teilnehmer haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über 

die Haftungsgrenze von 50 EUR nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig 
oder vorsätzlich gegen seine Anzeige und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen versto-
ßen hat.

–  Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 Satz 1 findet keine Anwendung.

10.2.2 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle danach 
durch nicht autorisierte KSO-Aufträge entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilneh-
mer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.3 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 
auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die 
sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der ge-
botenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.

11. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer an die im »Preis- und 
Leistungsverzeichnis« näher bezeichneten Streitschlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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1. Gegenstand der Bedingungen
1.1 Nutzung des Elektronischen Postfachs im BW Kartenservice Online
Diese Bedingungen regeln die Nutzung der Anwendung »Elektronisches Postfach« auf der Plattform 
BW Kartenservice Online (KSO). Damit kann ein Karteninhaber (nachfolgend »Teilnehmer« ge-
nannt) im Rahmen seines KSO-Zugangs »elektronische Post« zu der von ihm über den KSO ver-
walteten Kredit- oder Debitkarte (nachfolgend »Karte« genannt) empfangen und elektronische 
Nachrichten an die Baden-Württembergische Bank (nachfolgend »Bank« genannt) senden. Elektro-
nische Post sind sämtliche Mitteilungen der Bank, die in das Elektronische Postfach im KSO einge-
stellt werden, insbesondere rechtsverbindliche Mitteilungen zur laufenden Geschäftsbeziehung 
(z. B. Änderung der Kartenbedingungen einschließlich der Entgelte), Kartenbezogene Informationen 
oder nicht rechtsverbindliche werbliche Inhalte (»Werbeinhalte«). kartenbezogene Informationen 
sind insbesondere Kartenabrechnungen einschließlich der darin enthaltenen  Rechnungsabschlüsse, 
Anzeigen über die Nichtausführung von Aufträgen, die Sperrung von Authentifizierungsinstrumenten 
und deren Entsperrung, Informationen zu Kartenprodukten sowie weitere gesetzlich geschuldete 
Informationen. Kann der Text über das Elektronische Postfach im KSO nicht mitgeteilt werden, wird 
die Bank per Post oder in einer anderen vereinbarten Form informieren.

1.2 Bestimmung als Empfangsvorrichtung des Teilnehmers (Widmung)
Zu dem dargestellten Zweck bestimmt der Teilnehmer das Elektronische Postfach im KSO als 
Vorrichtung des Teilnehmers zum Empfang elektronischer Post im Sinne von Ziffer 1.1 und insbe-
sondere rechtsverbindlicher Dokumente. Der Teilnehmer kann einzelne oder alle Dokumente je-
derzeit löschen. Eine Löschung von Dokumenten durch die Bank ist ausgeschlossen. Die Bank 
hat keinen Lesezugriff auf den Inhalt des Elektronischen Postfachs im KSO. Sofern der Teilneh-
mer das Elektronische Postfach im KSO nicht mehr als seine Empfangsvorrichtung nutzen möch-
te, kann er das Postfach gemäß Nr. 4 kündigen.

1.3 Externe Dokumente
Neben dem Inhalt des Postfachs werden dem Teilnehmer auch Verknüpfungen (»Links«) zu Do-
kumenten angezeigt, die außerhalb des Elektronischen Postfachs im KSO abgelegt sind. Diese 
Verknüpfungen weisen ein Ablaufdatum auf, ab dem sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Ruft 
der Teilnehmer ein verknüpftes Dokument nicht bis zum Eintreten dieses Ablaufdatums auf, darf 
die Bank dem Teilnehmer dieses Dokument postalisch gegen Portoersatz zusenden.

1.4 Erweiterung der Postfachnutzung
Das Elektronische Postfach im KSO wird ständig weiterentwickelt. Sofern neue Dokumenttypen 
für die Postfachnutzung zur Verfügung stehen, wird die Bank dem Teilnehmer eine entsprechende 
Erweiterung der Postfachnutzung zwei Monate vor Inkrafttreten der Änderung anbieten. Die 
 Zustimmung des Teilnehmers zum Angebot der Bank gilt als erteilt, wenn der Teilnehmer seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt angezeigt hat. Auf diese Genehmigungs-
wirkung wird die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2. Leistungsangebot
2.1 Nutzung des Elektronischen Postfachs im KSO
Der Teilnehmer ist berechtigt, das Elektronische Postfach im KSO in dem jeweils von der Bank 
angebotenen Umfang zu nutzen.

2.2 Freischaltung
Das Elektronische Postfach im KSO steht dem Teilnehmer erst nach Freischaltung zur Verfügung.

2.3 Umstellung auf elektronischen Versand
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, übermittelt die Bank nach Freischal-
tung elektronische Post, insbesondere Kartenabrechnungen ausschließlich in elektronischer Form. 
Kartenabrechnungen werden erst ab dem der Freischaltung folgen den Abrechnungsstichtag in 
das Elektronische Postfach im KSO übermittelt. Vor dem Abrechnungsstichtag erfolgt die Abrech-
nung nach den bestehenden Verfahren (Postversand oder in sonstiger vereinbarter Weise).

2.4 Format der Dokumente
Die Übermittlung der elektronischen Post erfolgt in geeigneten elektronischen Dateiformaten 
(z. B. im Format »Portable Document Format« (PDF)). Die Bank weist darauf hin, dass der Aus-
druck elektronischer Dokumente eine Kopie darstellt und ggf. beweis- und steuerrechtlich einem 
Original nicht gleichgestellt ist.

Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen  
Postfachs im BW Kartenservice Online.
Fassung: 14. September 2019 

2.5 Regelmäßige Kontrolle des Elektronischen Postfachs im KSO
Der Teilnehmer hat regelmäßig, mindestens alle 14 Tage sowie unverzüglich nach Erhalt einer 
E-Mail-Benachrichtigung den Inhalt des Elektronischen Postfachs im KSO zu überprüfen.

3. Änderung des Leistungsangebots
Die Bank ist berechtigt, das Elektronische Postfach im KSO inhaltlich und funktional weiterzuent-
wickeln, insbesondere weitere Leistungen in ihr Leistungsangebot aufzunehmen. Die Bank hat 
das Recht, ihr Leistungsangebot zum Elektronischen Postfach im KSO insgesamt, in Teilen oder 
auf bestimmte Zugänge und Legitimationsmedien zu beschränken, wenn ihr die Fortführung aus 
Gründen der IT-Sicherheit oder geänderter technischer oder rechtlicher Rahmenbedingungen, 
auf die sie keinen Einfluss hat, unzumutbar ist. Die Bank ist unter den gleichen Voraussetzungen 
berechtigt, das Elektronische Postfach im KSO den geänderten rechtlichen oder technischen 
Rahmenbedingungen anzupassen (z. B. die  Formate der elektronischen Dokumente für die Zu-
kunft zu modifizieren oder neue Sicherheits verfahren, Signaturen etc. einzuführen). Über wesent-
liche Änderungen wird die Bank mindestens zwei Monate vor dem Inkrafttreten unter Hinweis auf 
das Kündigungsrecht des Teilnehmers nach Nr. 4 informieren. Die Bank ist berechtigt, das Elek-
tronische Postfach im KSO in der Größe angemessen zu  beschränken und bei Überschreiten der 
Größenbeschränkung den Funktionsumfang des Elektronischen Postfachs im KSO so lange 
einzuschränken, bis der Teilnehmer die Überschreitung  einstellt (z. B. durch Löschen bisheriger 
Mitteilungen).

4. Kündigung
Der Teilnehmer ist berechtigt, das Elektronische Postfach im KSO insgesamt oder einzelne 
Leistungsangebote mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende in Textform zu 
kündigen. Da der Zugriff auf das Elektronische Postfach im KSO nur mittels KSO möglich ist, stellt 
eine Kündigung der Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am KSO durch den Teilnehmer 
auch eine Kündigung dieser Bedingungen über die Nutzung des Elektronischen Postfachs im 
KSO dar. Die Bank ist berechtigt, das Elektronische Postfach im KSO insgesamt oder einzelne 
Leistungs angebote mit einer Frist von zwei Monaten zu kündigen. Das Recht auf Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Nach Wirksamwerden der Kündigung stellt die Bank auf 
Postversand um. Der vom Teilnehmer jeweils abgeschlossene Kartenvertrag bleibt im Übrigen von 
einer Kündigung des Elektronischen Postfachs im KSO unberührt.

5. Änderungen
Diese Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen Postfachs im KSO können zwischen dem 
Teilnehmer und der Bank durch entsprechende Vereinbarung wie nachfolgend beschrieben geän-
dert werden: Die Bank übermittelt die geänderten Bedingungen vor dem geplanten Inkrafttreten 
in Text- oder Schriftform an den Teilnehmer und weist auf die Neuregelungen sowie das Datum 
des geplanten Inkrafttretens gesondert hin. Zugleich wird die Bank dem Teilnehmer eine ange-
messene, mindestens zwei Monate lange Frist für die Erklärung einräumen, ob er die geänderten 
Nutzungsbedingungen für die weitere Inanspruchnahme der Leistungen akzeptiert. Erfolgt inner-
halb dieser Frist, welche ab Erhalt der Nachricht zu laufen beginnt, keine Erklärung, so gelten die 
geänderten Bedingungen als vereinbart. Die Bank wird den Teilnehmer bei Fristbeginn gesondert 
auf diese Rechtsfolge, d. h. das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist und die Bedeutung des 
Schweigens, hinweisen.

6. Steuerrechtliche Anerkennung
Für nicht buchführungspflichtige Kunden (i. d. R. Verbraucher) ist nach heutiger Rechtslage die 
steuerrechtliche Anerkennung von im Elektronischen Postfach des KSO bereitgestellten Karten-
abrechnungen durch die Finanzverwaltung gewährleistet. Für buchführungspflichtige Kunden 
(i. d. R. Unternehmer) ist die steuerliche Anerkennung durch die Finanzverwaltung ebenfalls ge-
währleistet. Voraussetzung der Anerkennung ist jedoch, dass die elektronischen Kartenabrech-
nungen vom Steuerpflichtigen geprüft und dieses Vorgehen dokumentiert/protokolliert wird. Für 
die revisionssichere Archivierung ist der Steuerpflichtige verantwortlich.
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Jahrespreise: Ausgabe einer Kreditkarte
BSW Mastercard (Kreditkarte)
Hauptkarte (jährlich) 39,50 EUR
Zusatzkarte (jährlich) 15,00 EUR

Sonstige Preise
–  Ersatz für eine verlorene, gestohlene, missbräuchlich verwendete 
 oder sonst nicht autorisiert genutzte Kreditkarte auf Verlangen des Kunden1) 5,45 EUR
Zurverfügungstellung einer emergency card 
auf Kundenwunsch 125,00 EUR
Bereitstellung von emergency cash auf Kundenwunsch 125,00 EUR

Schadensersatz aufgrund der vergeblichen Ausführung von
Lastschrifteinzügen von Fremdbankkonten, soweit vom Kunden
zu vertreten. Dem Kunden steht es frei nachzuweisen, dass
der Bank kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.  9,50 EUR
 zzgl. Fremdbankenentgelt

Monatliche Kreditkartenabrechnung2)

– im elektronischen Postfach  kostenlos
– Postversand von Kreditkartenabrechnungen  Portoersatz
–  Postversand nicht abgerufener Kreditkartenabrechnungen  

im elektronischen Postfach  Portoersatz
Erstellung einer zusätzlichen Rechnungskopie auf Verlangen des Kunden 
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 5,00 EUR

Zurverfügungstellung einer Ersatz-PIN für BW Kartenservice Online 
auf Verlangendes Kunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende
Umstände verursacht; gilt nicht für Kunden mit BW Onlinebanking) 1,00 EUR

Bargeldauszahlung im Inland und Ausland3), 4)

am Geldautomaten 3 % mind. 5,00 EUR
am Schalter 3 % mind. 5,00 EUR

Bitte beachten Sie, dass Betreiber von Geldautomaten oder fremde Kreditinstitute darüber hinaus 
eigene Gebühren erheben können. Diese Gebühren werden von der BW-Bank nicht erstattet.

Bestellung einer Wunsch-PIN
–  Erstbestellung  kostenlos
– jede weitere Bestellung je 4,90 EUR

Vereinbarungsgemäße Zurverfügungstellung einer Aktivierungs-PIN 
für eine nicht gesperrte Karte auf Verlangen des Kunden, soweit durch 
vom Kundenzu vertretende Umstände verursacht (z. B. Vergessen der PIN) 4,90 EUR

Einsatz der Kreditkarte im Ausland (Auslandseinsatzentgelt)
Umsätze in EUR 0 % vom Umsatz
Umsätze in fremder Währung5) 1,75 % vom Umsatz

Tägliches Verfügungslimit6) für die Bargeldauszahlung 
an eigenen/fremden Geldautomaten (Bargeldservice)
 275 EUR pro Tag

BSWVorteil
Rückvergütung auf weltweit alle Umsätze mit der BSW Mastercard (Kreditkarte) für die Bezahlung 
von Waren oder Dienstleistungen bis zu einer jährlichen Gesamtsumme der Umsätze von 
4.000,00 EUR mit der Haupt- und optionalen Zusatzkarte

Rückvergütung erfolgt monatlich nach der Kreditkartenabrechnung durch BSW auf das BSW-
Mitgliedskonto.
 0,5 % pro Kartenumsatz

Ausführungsfrist
Der Kartenzahlungsbetrag wird beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens 
wie folgt eingehen:
Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
   max. 1 Geschäftstag 

Kartenzahlungen im EWR in einer anderen EWR-Währung als Euro 
   max. 4 Geschäftstage 

Kartenzahlungen außerhalb des EWR unabhängig von der Währung 
   Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt.

Annahmefrist
Auftrag zur Rücküberweisung von Kreditkartenguthaben auf Abrechnungs konto
   16:00 Uhr an Geschäftstagen 

Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteilig ten 
Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäfts-
betrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen 
Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme von Samstagen, dem 24. und 31. Dezem-
ber, regionalen Feiertagen: Maßgeblich für die Bestimmung von regionalen Feiertagen ist der 
Feiertagskalender von Baden-Württemberg.

Währungsumrechnungskurs beim Auslandseinsatz
Umsätze mit der Visa Card/Mastercard (Kreditkarte) innerhalb des EWR7) in EWR-Fremd-
währung8) werden zum zuletzt verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) umgerechnet. Der jeweilige Euro-Referenzwechselkurs der EZB ist unter  
www.bw-bank.de/ezbkursreferenz abrufbar. Umsätze mit der Visa Card/Mastercard (Kreditkarte) 
in Drittstaatenwährung9) werden zum jeweiligen Referenzwechselkurs von Visa umgerechnet. 
Dieser ist unter www.bw-bank.de/visakursreferenz abrufbar. Sofern Zahlungen in Landeswährung 
an die Empfängerländer wegen entgegenstehender Vorschriften oder wegen Abwicklungsschwie-
rigkeiten nicht möglich sind, erfolgt die Umrechnung über eine zahlbare Drittwährung zum aktuell 
gültigen Referenzwechselkurs.

Zusatzleistungen
Restschuldversicherung (falls vereinbart)
0,69 % des durchschnittlichen monatlichen Rechnungssaldos zur Absicherung des offenen 
 Saldos in Fällen von Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Tod.
 
Hinweis auf die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung, der sonstigen Beschwerde
möglichkeiten und zivilrechtlichen Klage
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die Möglichkeit, sich an 
die beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) eingerichtete Verbrau-
cherschlichtungsstelle zu wenden. Bei Streitigkeiten über Zahlungsdienste und E-Geld können 
auch Nichtverbraucher (Geschäftskunden) die Schlichtungsstelle beim Bundesverband Öffent-
licher Banken Deutschlands (VÖB) anrufen. 

Die Beschwerde ist in Textform zu richten an:
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
Verbraucherschlichtungsstelle
Postfach 11 02 72
10832 Berlin
E-Mail: ombudsmann@voeb-kbs.de
Internet: www.voeb.de

Näheres regelt die Verfahrensordnung der vorgenannten Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten 
Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

Streitbeilegung bei online abgeschlossenen Verträgen
Zur Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Verträgen können sich Ver braucher 
alternativ an die Online-Plattform unter http://ec.europa.eu/odr wenden.

Bei behaupteten Verstößen gegen
– das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz,
– die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder
– Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
kann auch Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingelegt  werden.

Die Adressen lauten:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
und
Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main

In den vorgenannten Fällen kann selbstverständlich auch Beschwerde bei der Bank selbst 
 eingelegt werden. Die Bank beantwortet diese Beschwerden schriftlich oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger. 

Ferner besteht die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Für die Zulassung der Bank zuständige Aufsichtsbehörde:
Europäische Zentralbank
Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main
(Internet: www.ecb.europa.eu)

Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
und 
Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main
(Internet: www.bafin.de)

Preise und Leistungen der Bank für die  
BSW Mastercard (Kreditkarte).
Fassung: 1. Januar 2021
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1)  Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und 
die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.

2)  Die Übermittlung von Kreditkartenabrechnungen in der standardmäßig vereinbarten Form erfolgt unentgeltlich. 
Rechnungsabschlüsse werden stets unentgeltlich erstellt.

3)  Zzgl. Auslandseinsatzentgelt bei Währungsumrechnung.
4)  Lotto-, Wett- und Casinoumsätze werden wie Bargeldumsätze behandelt.
5)  Dies gilt jedoch nicht für Verfügungen in Schweizer Franken, Schwedischen Kronen, Norwegischen Kronen und 

Rumänischen Lei.
6)  Verfügungslimit kann bei fremden Geldautomaten, insbesondere im Ausland, geringer sein.
7)  EWR-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich 

Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

8)  Zu den EWR-Fremdwährungen gehören derzeit: Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone,  
Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken 
(nur für Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

9)  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).
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Übersicht
A  Allgemeine Informationen
B Informationen zur Kreditkarte
C Informationen zum Zustandekommen des Kreditkartenvertrags
D Gesetzliches Widerrufsrecht

A  Allgemeine Informationen

Name und Anschrift des Zahlungsdienstleisters

Hauptverwaltung:
Baden-Württembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11
70173 Stuttgart

BSW Mastercard Service
Postfach 100321
70003 Stuttgart
E-Mail: bsw.mastercard@bw-bank.de
Telefon 0711 127 31070
Telefax 0711 127 31071

Andere Anschrift

Filiale der Bank
Filiale Königstraße
Königstraße 3
70173 Stuttgart
bsw.mastercard@bw-bank.de

Rechtsform 
Die Baden-Württembergische Bank ist eine unselbstständige Anstalt der Landesbank Baden- 
Württemberg. Die Landesbank Baden-Württemberg ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Er- 
klärungen der Baden-Württembergischen Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung berechti- 
gen und verpflichten ausschließlich die Landesbank Baden-Württemberg.

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank
Vorstand: Rainer Neske (Vorsitzender), Anastasios Agathagelidis, Karl Manfred Lochner, Stefanie 
Münz, Dr. Christian Ricken, Thorsten Schönenberger, Andreas Götz 
Geschäftsanschrift: vgl. Anschrift der Bank

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Die Baden-Württembergische Bank betreibt alle banküblichen Geschäfte (insbesondere Konto-
führung, Zahlungsverkehr, Einlagengeschäft, Wertpapier- und Depotgeschäft, Kreditgeschäft   
u. ä.), soweit das Gesetz über die Landesbank Baden-Württemberg und die Satzung der Landes-
bank Baden-Württemberg keine Einschränkungen vorsehen.

Zuständige Aufsichtsbehörde der Bank
Für die Zulassung der Bank zuständige Aufsichtsbehörde:
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main 
(Internet: www.ecb.europa.eu)

Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und 
Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main (Internet: www.bafin.de)

Eintragung im Handelsregister: Landesbank BadenWürttemberg
Amtsgericht Stuttgart: HRA 12704
Amtsgericht Mannheim: HRA 4356 und 104440 
Amtsgericht Mainz: HRA 40687

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 147 800 343

Vertragssprache
Die Vertragsbedingungen und diese vorvertraglichen Informationen werden in deutscher Sprache mit-
geteilt. Die Bank wird mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags in Deutsch kommunizieren.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Für die Aufnahme von Beziehungen zum Kunden vor Vertragsabschluss gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen  entgegenstehen. 
Auf den Vertragsschluss und auf den Vertrag zwischen dem Kunden und der Bank findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, soweit dem nicht zwingende gesetzliche 
Regelungen entgegenstehen. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.
 
Hinweis auf die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung, der sonstigen Be
schwerdemöglichkeiten und zivilrechtlichen Klage
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die Möglichkeit, sich an 
die beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) eingerichtete Verbraucher-
schlichtungsstelle zu wenden. Bei Streitigkeiten über Zahlungsdienste und E-Geld können auch 
Nichtverbraucher (Geschäftskunden) die Schlichtungsstelle beim Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands (VÖB) anrufen.

Mit diesen Informationen erfüllt die Bank ihre gesetzlichen Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB). Ebenso erfüllt die Bank hiermit ihre gesetzlichen Informationspflichten gemäß Artikel 248 § 1 und § 4 EGBGB.

Informationen für den Verbraucher bei Vertragsabschluss im Fernabsatz 
hier: BSW Mastercard (Kreditkarte)
Fassung: 1. Januar 2022

Die Beschwerde ist in Textform zu richten an: 
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
Verbraucherschlichtungsstelle
Postfach 110272
10832 Berlin
E-Mail: ombudsmann@voeb-kbs.de
Internet: www.voeb.de

Näheres regelt die Verfahrensordnung der vorgenannten Schlichtungsstelle, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren vor dieser anerkannten 
Verbraucherschlichtungsstelle teil.

Streitbeilegung bei online abgeschlossenen Verträgen
Zur Beilegung von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Verträgen können sich Verbraucher 
alternativ an die Online-Plattform unter http://ec.europa.eu/odr wenden.

Information zur Beschwerde über Zahlungsdienstleister
Bei behaupteten Verstößen gegen
– das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz,
– die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder
– Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch

kann darüber hinaus schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde zur Bundesanstalt soll unter 
Angabe des Sachverhaltes und des Beschwerdegrundes erfolgen.

Die Adressen lauten:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
und
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Straße 24 – 28
60439 Frankfurt am Main

In den vorgenannten Fällen kann selbstverständlich auch Beschwerde bei der LBBW selbst ein-
gelegt werden. Die LBBW beantwortet diese Beschwerden schriftlich oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger. Ferner besteht die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

B  Informationen zum Kreditkartenvertrag

Wesentliche Leistungsmerkmale
Die Bank räumt dem Kunden die Möglichkeit ein, mit der Kreditkarte
–  bei Vertragsunternehmen des Visa- und/oder Mastercard-Verbunds im In- und Ausland Waren 

und Dienstleistungen bargeldlos zu bezahlen, darüber hinaus als weitere Dienstleistung an 
zugelassenen Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten Bargeldauszahlungen vor-
zunehmen (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und Geldautomaten im Rahmen des Bargeld-
services sind an dem Akzeptanzsymbol zu erkennen, das auf der Kreditkarte zu sehen ist. Der 
Zahlungsauftrag des Kunden gilt gegenüber der Bank dann als zugegangen, wenn das jeweilige 
Vertragsunternehmen, das jeweilige Kreditinstitut oder der jeweilige Geldautomatenbetreiber die 
Aufforderung zur Zahlung bei der Bank einreichen.

Der Karteninhaber kann den monatlichen Gesamtbetrag der Kartenumsätze wahlweise in voller 
Höhe, in festen Beträgen oder in monatlichen Teilbeträgen von 5 %, 10 % oder 20 % des jewei-
ligen Rechnungsbetrages, mind. jedoch 150 EUR, ausgleichen (bei Nutzung der eingeräumten 
Teilzahlungsmöglichkeit fallen Sollzinsen an). Die Wahl der Rückzahlungsmodalität erfolgt im 
gesonderten Kreditrahmenvertrag »Flexible Rückzahlung«. 

Nutzungsgrenzen
Für die Nutzung der Kreditkarte gelten Verfügungshöchstrahmen. Eine Änderung des Verfü-
gungsrahmens kann vereinbart werden.

Entgelte, Zinsen und Wechselkurse
Der Jahrespreis der Karte und die Höhe des Zinssatzes für eine etwaige Guthabenverzinsung so-
wie etwaige sonstige Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis für die BSW 
 Mastercard (Kreditkarte) sowie dem Kartenantrag/Freischaltungsbogen. 
Dies gilt auch für die an zuwendenden Referenzzinssätze und -wechselkurse und den maßgeb-
lichen Stichtag für deren Bestimmung. Änderungen von Zinssätzen oder Wechselkursen werden 
ohne vorherige Be nachrichtigung des Verbrauchers wirksam, wenn sie unmittelbar auf der Än-
derung von verein barten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen. Weitere Preise, ins-
besondere für die Nutzung der Karte, sowie die Änderung von Entgelten, Zinsen und Wechsel-
kursen können eben falls dem Preis- und Leistungsverzeichnis sowie den Bedingungen für die BSW 
Mastercard  (Kreditkarte) entnommen werden. Der Sollzinssatz für die Inanspruchnahme der Teil-
zahlung  (Kreditrahmenvertrag) ergibt sich aus dem gesonderten Kreditrahmenvertrag »Flexible 
Rückzah lung«.
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Vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Soweit aufgrund von Einzahlungen auf das Kreditkartenkonto Guthabenzinsen anfallen sollten, 
sind diese Einkünfte steuerpflichtig. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige 
Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn der Kun-
de im Ausland steuerpflichtig ist. Kosten, die nicht von der Bank abgeführt oder in Rechnung ge-
stellt werden (z. B. für Telefon, Internet, Porti), hat der Kunde zu tragen.

Leistungsvorbehalt
Der Kunde darf die Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse ver-
wenden.

Kommunikation
Informationen über die mit der Kreditkarte getätigten Verfügungen erhält der Karteninhaber ent-
sprechend den Regelungen in den Kreditkartenbedingungen. Während der Vertragslaufzeit kann 
der Karteninhaber jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie die Information für 
den Verbraucher zu Verbraucherverträgen im Fernabsatz in Papierform oder auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger verlangen.

Technische Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers bei 
Übermittlung von Vertragsbedingungen und Informationen auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger
Der Kunde benötigt einen Internetzugang sowie ein Programm zum Lesen von PDF-Dateien 
(sog. PDF-Reader).

Entgelte sowie Zahlung und Erfüllung des Vertrags
Entgelte
Die anfallenden Entgelte werden auf dem Kreditkartenkonto wie folgt belastet:
– Jahrespreis für Kreditkarte lt. beigefügtem Preis- und Leistungsverzeichnis
– Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion
– Bei Teilzahlung monatliche Belastung der vereinbarten Sollzinsen

Erfüllung durch die Bank
Die Bank erfüllt ihre Pflicht aus dem Vertrag, indem die Bank die vom Karteninhaber mit der 
Kreditkarte gegenüber dem Vertragsunternehmen eingegangenen Zahlungsverpflichtungen be-
gleicht oder innerhalb des Bargeldservices Bargeld an den Karteninhaber auszahlt.

Zahlungsverpflichtung des Kunden
Der Karteninhaber ist verpflichtet, der Bank die aus der Nutzung der Kreditkarte entstehenden 
Aufwendungen zu erstatten, es sei denn, eine wirksame Forderung des Vertragsunternehmens 
wurde nicht begründet. Die Abrechnung der Kartenumsätze erfolgt über das im Kartenantrag/ 
Freischaltungsbogen benannte Girokonto. Die Kartenumsätze werden mit erteilter Kreditkarten-
abrechnung je nach der mit dem Kunden getroffenen Vereinbarung in voller Höhe oder in Teil-
beträgen sofort fällig und vom benannten Konto per Lastschrift abgebucht. Etwaige Guthaben auf 
dem Kartenkonto werden dagegen unmittelbar mit getätigten Verfügungen verrechnet.

Vertragliche Kündigungsregeln
Kündigungsrecht des Karteninhabers
Der Karteninhaber kann den Kreditkartenvertrag jederzeit ohne Kündigungsfrist kündigen. 
Werden dem Karteninhaber Änderungen der Bedingungen oder der Entgelte angeboten, 
kann er den Kreditkartenvertrag vor dem Wirksamwerden der Änderung fristlos und kosten-
frei kündigen.

Kündigungsrecht der Bank
Die Bank kann den Kreditkartenvertrag jederzeit mit einer Frist von mindestens zwei Monaten 
und bei Vorliegen eines sachlichen Kündigungsgrundes kündigen. Die Bank kann den Kredit-
kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortset zung 
des Kreditkartenvertrags auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Be-
lange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbeson dere 
dann vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage ge macht 
hat oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder ein zutreten 
droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkartenvertrag gegen-
über der Bank wesentlich gefährdet ist.

Folgen einer Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt werden und ist 
unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Regelungen zur Kündigung einer etwaigen Zu-
satzkarte finden sich in den Kreditkartenbedingungen. Die Kündigungsregelungen für einge-
räumte Kreditrahmen sind im Kreditrahmenvertrag »Flexible Rückzahlung« unter Nr. 6 »Kün-
digung« geregelt.

Laufzeit des Vertrags
Der Kreditkartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Sonstige Rechte und Pflichten der BadenWürttembergischen Bank und des Kunden
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen der Bank und dem Kunden sind in 
den »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« der Bank sowie im Geschäftsbesorgungsvertrag zwi-
schen Kunde und Bank beschrieben (soweit vereinbart). Daneben gelten die beigefügten Bedin-
gungen für die BSW Mastercard (Kreditkarte), die Bedingungen für die digitale Mastercard/Visa 
Card (Kreditkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren, die Bedingungen für die Nut-
zung des BW-Secure-Verfahrens (BW-Secure-App mit 3D-Secure-Verfahren), die Bedingun gen für 
BW Kartenservice Online, die Bedingungen für die Nutzung des Elektronischen Postfachs im BW 
Kartenservice Online sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis für die BSW Mastercard (Kredit-
karte). Weitere Informationen zum Kreditkartenvertrag können diesen Vertragsbestimmun gen ent-
nommen werden. Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Ver fügung.

Der Verbraucher hat das Recht während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Ver-
tragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informa-
tionen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger zu verlangen.

Gültigkeitsdauer der Informationen
Die Gültigkeitsdauer dieser Informationen ist nicht befristet.

C  Informationen zum Zustandekommen des Kreditkartenvertrags

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss eines Kreditkarten- 
vertrags ab, indem er das ausgefüllte Antragsformular, und – soweit notwendig – seine Legitima-
tionsdaten an die Bank übermittelt und diese Unterlagen ihr zugehen. Der Kreditkartenvertrag 
kommt mit Versand und Eingang der Kreditkarte beim Kunden zustande. Sofern zu diesem Zeit-
punkt die erforderliche Legitimation des Kunden noch nicht erfolgt ist, kommt der Vertrag erst 
zustande, wenn die Legiti mationsdaten sowie der vom Kunden unterzeichnete Freischaltungsbo-
gen bei der Bank einge gangen sind und diese die Kreditkarte freischaltet, spätestens jedoch, 
wenn der Kunde die Kre ditkarte erstmalig erfolgreich einsetzt. 

D  Gesetzliches Widerrufsrecht

Für den Kreditkartenvertrag gilt nachstehende Widerrufsbelehrung. Für die Teilzahlung (Kredit- 
rahmenvertrag »Flexible Rückzahlung«) erfolgt eine gesonderte Verbraucherinformation und 
Widerrufsinformation.
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Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und 
nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Da-
tenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Baden-Württembergische Bank
BSW Mastercard Service
Postfach 100321
70003 Stuttgart
E-Mail: bsw.mastercard@bw-bank.de
Telefon 0711 127 31070
Telefax 0711 127 31071

Abschnitt 2
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

Allgemeine Informationen

1.   das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur 
Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

2.  die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

4.  gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche Steuern oder Kosten, die nicht über den Zahlungsdienstleister abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

Information zur Erbringung von Zahlungsdiensten

5.  zum Zahlungsdienstleister
a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von 

Belang sind;
b)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche 

Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;

6.  zur Nutzung des Zahlungsdienstes
a)  eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes;
b)  Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;
c)  die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrunde liegende Vor-

schriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d)  den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
e)  einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als 

am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen gilt (zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
f)  die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;
g)  einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungskarte) zu vereinbaren (zugrunde liegende Vorschrift:  

§ 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

7.  zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen
a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu 

unterrichten ist;
b)  eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;
c)  die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den 

maßgeblichen Stichtag und den Index oder die Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;
d)  das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen, ohne vorherige 

Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertrag-

lichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

8.  zur Kommunikation
a)  die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die 

Software des Verbrauchers;
b)  Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen 

zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;
c)  die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;
d)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertrag-

lichen Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen;

9.  zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen
a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem benannten Stelle 

erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon 
Kenntnis erlangt hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;
c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrunde liegende Vorschrift: § 675k 

Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum 

Höchstbetrag (zugrunde liegende Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
f)  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss 

(zugrunde liegende Vorschrift: § 676b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
g)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über 

dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-
Lastschriften) (zugrunde liegende Vorschrift: § 675x des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
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10. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags
a)  die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht 

vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs);
b)  die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags; 
c)  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;
d)  gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:
aa)  die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit 

geschlossen ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),
bb)  das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrau-

chers zur Änderung nach einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens 
sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrunde liegende Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11.  die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

12.  einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrunde liegende 
Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde liegende Vorschrift: §14 des 
Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3
Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung 
verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung 
der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum 
bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise:
Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die 
von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ihre Baden-Württembergische Bank
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Informationsbogen für den Einleger

Zusätzliche Informationen:
(1) Ihr Kreditinstitut ist Teil eines institutsbezogenen Sicherungssystems, das als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt ist. Das heißt, alle Institute, die
Mitglied dieses Einlagensicherungssystems sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden. Im Falle einer Insolvenz werden Ihre Einlagen 
bis zu 100.000 EUR erstattet.

(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem
Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 Euro pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung 
dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 EUR auf einem Sparkonto und
20.000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 EUR erstattet.

Diese Methode wird auch angewandt, wenn ein Kreditinstitut unter unterschiedlichen Marken auftritt. Die LBBW ist auch unter dem Namen BW-Bank tätig. 
Das heißt, dass die Gesamtsumme aller Einlagen bei einem oder mehreren dieser Marken in Höhe von bis zu 100.000 EUR gedeckt ist.

(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR für jeden Einleger. 
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines 
ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000 EUR allerdings 
zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen
über 100.000 EUR hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über: http://www.dsgv.de.

(4) Erstattung:
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe
Adresse:    Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

Charlottenstraße 47
10117 Berlin

Telefon:  +49 30 20225-0
E-Mail: sicherungssystem@dsgv.de
Website:  http://www.dsgv.de

Es werden Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 EUR) innerhalb von 7 Arbeitstagen erstattet.

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeit-
raum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über: http://www.dsgv.de

Weitere wichtige Informationen:
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnah-
men werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob 
bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen entschädigungsfähig sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.

Einlagen bei der Landesbank Baden-

Württemberg (LBBW) sind geschützt durch:

Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe(1)

Sicherungsobergrenze: 100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut(2)

Die folgende Marke ist Teil Ihres Kreditinstituts: 
Baden-Württembergische Bank (BW-Bank) 

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben

Kreditinstitut haben:

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, 

und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 EUR(2)

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer

oder mehreren anderen Personen haben:

Die Obergrenze von 100.000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger(3)

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 7 Arbeitstage

Währung der Erstattung: Euro (EUR)

Kontaktdaten: Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe

Adresse:   Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

Charlottenstraße 47

10117 Berlin

Telefon:    +49 30 20225-0

E-Mail:      sicherungssystem@dsgv.de

Weitere Informationen: http://www.dsgv.de

Empfangsbestätigung durch den Einleger:

Baden-Württembergische Bank
Kleiner Schlossplatz 11
70173 Stuttgart
Steuer-Nr. 2899/014/09009
UST-IDNr. DE 147 800 343

Meine persönlichen Angaben

Vorname, Name  Frau  Herr Geburtsdatum, ggf. Geburtsname 

Personen-Nr.
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